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½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ 

Diese Zusammenfassung soll der Bevölkerung einen verständlichen Überblick über die Ziele, Me-
thoden und Ergebnisse des Planungsberichts bieten. Die Bedeutung der Massnahmen für den Na-
tur- und Hochwasserschutz hervorheben. 

Hintergrund: Gemäss dem Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) sind die Kantone 
verpflichtet, den Raumbedarf für oberirdische Gewässer festzulegen. Diese Festlegungen dienen 
dazu, die natürlichen Funktionen der Gewässer zu gewährleisten, Hochwasserschutz zu bieten und 
eine nachhaltige Gewässernutzung zu ermöglichen. 

Ziele: Der Planungsbericht erläutert die Herleitung und Festlegung der Gewässerräume sowie die 
Abwägung der durch den Gewässerraum tangierten öffentlichen und privaten Interessen. 

Planungsgebiet und Methode: Das Planungsgebiet umfasst die Gemeinde Schlatt im Kanton Thur-
gau. Die Festlegung der Gewässerräume basiert auf bestehenden rechtlichen Grundlagen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen zur natürlichen Gerinnesohlenbreite der Gewässer. Historische Kar-
ten und aktuelle Feldbeobachtungen wurden herangezogen, um die genauen Breiten der Gewäs-
serräume zu bestimmen. 

Ergebnisse: Der Bericht legt die genauen Abmessungen der Gewässerräume für verschiedene Ab-
schnitte der Gewässer in Schlatt fest. Bei den Gewässerräumen gibt es verschiedene Szenarien, die 
berücksichtigt werden müssen. Dies kann unter anderem zu einer asymmetrischen Festlegung zum 
Schutz von Ackerland oder aber zu einer Erweiterung des Gewässerraumes in besonders wertvollen 
Gebieten führen. Für jeden Abschnitt ist ein minimaler Gewässerraum definiert, welcher nicht un-
terschritten werden darf, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten jedes Abschnitts. 

Revitalisierung und Naturschutz: Ein zentraler Punkt des Berichts ist die Abwägung zwischen der 
Förderung der Biodiversität und der Revitalisierung von Bachläufen zur Einschränkung der Land-
wirtschaft. Dies umfasst Gewässerräume, in denen Massnahmen zur Wiederherstellung natürlicher 
Flussverläufe und die Schaffung von Feuchtgebieten als Lebensraum für gefährdete Arten wie den 
Springfrosch und die Zauneidechse möglich sind, ohne die produzierende Landwirtschaft, welche 
die Ernährungsgrundlage als Ziel hat, einzuschränken. 

Hochwasserschutz: Die Festlegung der Gewässerräume trägt auch dazu bei, Hochwasserschutz-
massnahmen umzusetzen. Obwohl für einige Abschnitte keine speziellen Massnahmen nötig sind, 
werden die Gewässerräume so dimensioniert, dass sie auch bei erhöhten Abflussmengen ausrei-
chenden Schutz bieten und bei allfälligen Projekten genügend Raum zur Umsetzung vorhanden ist. 

Beteiligung der Bevölkerung: Der Planungsprozess umfasst eine Mitwirkung der Bevölkerung. Öf-
fentliche Informationsveranstaltungen und Vernehmlassungen ermöglichen es den Bürgerinnen 
und Bürgern, sich zu informieren und ihre Meinung einzubringen. 

Fazit: Die Festlegung der Gewässerräume in der Gemeinde Schlatt ist ein wichtiger Schritt zur Si-
cherung der natürlichen Funktionen der Gewässer, zur Förderung der Biodiversität, zum Schutz vor 
Hochwasser und zur Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Durch die Einbeziehung der Bevölke-
rung und die detaillierte wissenschaftliche Basis wird eine nachhaltige Nutzung und Pflege der Ge-
wässer in Schlatt gewährleistet. 

 



8  Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 
 
 

1 !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ 

1.1 !ǳǎƎŀƴƎǎƭŀƎŜ ǳƴŘ !ǳŦƎŀōŜ 

Gemäss Gewässerschutzgesetz des Bundes[1] haben die Kantone den Raumbedarf der oberirdischen 
Gewässer festzulegen, damit ihre natürlichen Funktionen, der Hochwasserschutz und die Gewäs-
sernutzung gewährleistet werden können. Dazu wurde für das gesamte Kantonsgebiet der behör-
denverbindliche Gewässerraumbedarf festgelegt. Die behördenverbindlichen Gewässerräume gilt 
es zu überprüfen und mittels Gewässerraumlinienplänen als Sondernutzungspläne nach Planungs- 
und Baugesetz eigentümerverbindlich auszuscheiden, respektive festzulegen. 

1.2 DǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘŜǎ ½ƛŜƭ 

Die Gewässerräume dienen der langfristigen Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Ge-
wässer, dem Schutz vor Hochwasser und der Gewässernutzung. Sie sind ausreichend zu dimensio-
nieren, damit sie diese Funktionen wahrnehmen können. 

1.3 ½ǿŜŎƪ ŘŜǎ tƭŀƴǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘǎ 

Mit dem Planungsbericht nach Art. 47 der Verordnung zum Raumplanungsgesetz[2] erstattet die 
erlassende Behörde der Genehmigungsbehörde Bericht über die Ausscheidung der grundeigentü-
merverbindlichen Gewässerräume im Rahmen der Nutzungsplanung, der Berücksichtigung des kan-
tonalen Richtplanes und des relevanten Bundesrechts sowie der Partizipation der Bevölkerung. Zu-
dem dient er im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zur Erläuterung der Planung. 

1.4 tƭŀƴǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎ 

Grund für die Planung ist der Regierungsratsbeschluss Nr. 1074 vom 18. Dezember 2018, welcher 
die grundeigentümerverbindliche Ausscheidung der Gewässerräume bis spätestens 31. Dezember 
2026 festschreibt. Dazu hat Winzeler + Bühl vom Gemeinderat Schlatt TG mit Entscheid vom 9. Mai 
2022 den Auftrag zur Ausscheidung der grundeigentümerverbindlichen Gewässerräume erhalten.  

1.5 tƭŀƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ 

Das Planungsgebiet umfasst das Rheinufer der Gemeinde Schlatt TG (Nr. 01) sowie die Bäche: 

- Fischweiherbach  Nr. 01.01 
- Mülibach/Schlatterbach  Nr. 01.02  
- Petribach   Nr. 01.03 
- Kleewiesbach  Nr. 01.04 
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Abbildung 1: Übersicht Gewässerräume; eigen Darstellung 

Die Namensgebung der Gewässer verändert sich fortlaufend; im technischen Bericht zu den Ge-
wässern wird die jeweilige ortsübliche Nomenklatur verwendet. Die Namen werden immer mit der 
entsprechenden Hierarchienummer angegeben.  

1.6 /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪ ŘŜǎ DŜǿŅǎǎŜǊǎ 

Rhein 01 
Der Rhein ist ein Fliessgewässer mit mehrheitlich verbautem Ufer. Auf der Thurgauer Seite grenzen 
Wald und Landwirtschaftsland an das Gewässer. Zwischen den landwirtschaftlichen Nutzflächen 
und dem Rhein liegt meist noch ein schmaler Gehölzstreifen. Ausnahmen bilden das Paradies, die 
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Petri-Wiese und der Schaarenwald. Die Gerinnebreite variiert zwischen 90 und 190 m und beträgt 
im Mittel ca. 130 m. Die natürliche Gerinneform ist ein Talmäander. Der Gewässerlauf und die Ge-
rinnesohle zeigen im gesamten Abschnitt ein verhältnismässig natürliches Bild[3]. Die Ufer sind hin-
gegen auf weiten Strecken mit Blockwurf, Blocksatz oder Mauern stark verbaut. 

Fischweiher 01.01 
Aufgrund seiner beständigen Wassermenge wird der Bach für eine private Fischzuchtanlage ge-
nutzt. Zusammen mit dem Seitenast 01.01.01 durchquert der Bach einen dichten Schilfbestand. Ab 
der Kantonsstrasse durchs Kulturland bis nach der Bahnlinie ist der Bach eingedolt. Südlich der Bahn 
wird in einem privaten Grundstück das Wasser für einen künstlichen Zierteich genutzt. Das Einzugs-
gebiet ist vorwiegend die bewaldete Halde «Wolfemos» mit den Strängen 01.01.03, 01.01.04 und 
01.01.05. Beim Nebenbach u3 versickert das spärlich vorkommende Wasser am Waldrand. U4 
wurde wahrscheinlich eingedeckt und ist daher nicht mehr existent. Die Wasseradern im Waldge-
biet sind weitgehend natürlichen Ursprungs. Innerhalb des Schilfbereiches in der «Auwis» dient der 
Bach eher als Entwässerungsgraben, jedoch bietet hier der Bach im Sinne der Ökomorphologie ge-
nügend Lebensraum. [4] 

Mülibach 01.02 
Der Mülibach mündet beim ehemaligen Nonnenkloster Paradies in den Rhein. Innerhalb des Klos-
ters ist er kanalisiert und wurde seinerzeit zur Energiegewinnung genutzt, wovon stillgelegte Anla-
gen und Verbauungen zeugen. Ausserhalb der Klostermauern wurde er an das Kulturland ange-
passt, was sich bis zur Bahnlinie hinzieht. Nach der Bahnlinie bis zur Kantonsstrasse Neuparadies ς 
Schlatt ist weitgehend ein natürlicher Zustand erhalten geblieben, wovon ein Teil als Naturschutz-
gebiet ausgewiesen ist. Der Mülibach ist ein bedeutender Bach, der von der Quelle des Chundelfin-
ƎŜǊƘƻŦŜǎ ƎŜǎǇŜƛǎǘ ǿƛǊŘΣ ǿŜƭŎƘŜ ƘŜǳǘŜ ŜƛƴŜ [ŜƛǎǘǳƴƎ Ǿƻƴ пΩллл ōƛǎ рΩллл ƭκƳƛƴ ŜǊōǊƛƴƎǘΦ !ō ŘŜǊ 9ƛƴπ
mündung des Schlatterbachs, kurz vor dem Durchlass unter der Kantonsstrasse, präsentiert sich der 
Bach mit dem Charakter eines Entwässerungsgrabens. Nahe dem Chundelfingerhof wird das Was-
ser für eine Fischzuchtanlage genutzt, zudem finden Umgestaltungen zu einem Naturpark mit 
Teichanlagen statt. Der Schlatterbach, ein Nebenbach des Mülibach und innerhalb des Siedlungs-
bereichs als Dorfbach bezeichnet (welches Dorf hat keinen Dorfbach?), ist mit ca. 2 km der längste 
Bach auf dem Gemeindegebiet Schlatt. Sein Quellgebiet liegt im südlichen Gemeindegebiet, nahe 
an den Waldrändern. Zahlreiche Nebenarme, die ebenfalls Quellwasser aus den südlichen Hangla-
gen bringen, daneben Einleitungen von Drainagen, speisen den Bach. Nach der Kantonsstrasse bis 
zur Quelle ist der Bach kanalisiert und zeichnet sich durch eine strenge Geometrie aus, d. h. Breiten- 
wie auch Tiefenvarianzen fehlen gänzlich. Die Bachsohle ist mit Betonschwellen, die entlang der 
Ränder abgeschrägt sind, bis zum Siedlungsbeginn ausgelegt. Innerhalb der Siedlung sind die Ufer 
mit Betonmauern befestigt. Oberhalb des Siedlungsgebiets bis zur Quelle weisen die Ufer durchge-
hend Hartbebauungen mit Naturbruchsteinen auf. Die strenge Linienführung und die scharfe Ab-
grenzung zwischen dem Gewässer und Umland lassen dynamische Prozesse nicht zu. Es fehlen na-
turnahe Strukturen mit einer entsprechenden Vegetation für Gewässerlebewesen und Bodentiere. 
Die Böschungen sind zum Teil mit artenreichen Hecken und Solitärsträuchern bepflanzt. Das aus-
serordentlich vielfältige Sortiment bietet den Vögeln Nahrung sowie Unterschlupf für Bodentiere 
und Warteraum für den Vernetzungskorridor (Thurgauer Vernetzungskorridor Nr. 553), welcher 
den bewaldeten Buchberg über das «Schlatter Wiesenthal» mit dem Kohlfirstgebiet verbindet. Die 
meisten der weiteren Nebenbäche beziehen ihr Wasser aus den Sumpfgebieten des westlich gele-
genen Hanges von Schlatt. Einzig der Strang 01.02.06 bringt Wasser aus dem östlichen Gebiet von 
Schlatt, vorwiegend aus dem Schilfweiher «Riet». [4] 

Petribach 01.03 
Der Petribach ist ein eigenständiger Bach und fliesst oberhalb vom Paradies in eine Rheinausbuch-
tung, welche zusammen mit dem Schilfbestand und Auenwald als Naturschutzgebiet ausgewiesen 
ist. Er besitzt eigentlich keine Quelle, sondern wird vorwiegend mit Wasser aus dem Mülibach ge-
speist, wobei der Zufluss mit Überfallanlagen reguliert wird. Zudem dürfte noch Wasser aus dem 
Sumpfgebiet «Chollerwis» dazukommen. Es ist anzunehmen, dass bei einem Hochwasserereignis 
HQ100 (mutmassliche Menge ca. 14.0 m³/s) das meiste Wasser vom Mülibach über die Regulieran-
lage via Petribach in den Rhein abfliesst. Ausserhalb des Naturschutzgebietes bis zur Bahnlinie ist 
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er in seiner Natürlichkeit eingeschränkt. Auch hier wurde er im Zuge der Kultivierung begradigt; er 
hat daher eher den Charakter eines Entwässerungsgrabens. Oberhalb der Kläranlage (Metrierung 
слл Ƴύ ōǊƛƴƎǘ ŘŜǊ ŜƛƴƎŜŘƻƭǘŜ ½ƛŜƎŜƭŜƛōŀŎƘ ŎŀΦ мΩллл ƭκǎ ȊǳǎŅǘȊƭiches Wasser. Die Begleitflora besteht 
aus einer artenreichen Hecke, durchsetzt mit einzelnen Hochstämmen.[4] 

Kleewiesbach 01.04 
Innerhalb des Waldgebietes ist der Kleewiesbach weitgehend naturbelassen. Sein Lauf entspricht 
weitgehend den alten Plänen, was für seine Natürlichkeit spricht. Der offene Teil «Chleewies» war 
früher ebenfalls bewaldet (vor 1885). Hier ist der Bach begradigt worden und diente als Entwässe-
rungsgraben zur Trockenlegung der «Chleewies». Die «Chleewies» wird beidseitig des Baches als 
Weideland genutzt, welches zum Bach hin mit einem Weidezaun abgegrenzt ist. Beidseitig beglei-
ten den Bach neben einzelnen Hecken eine reiche Staudenflur, darunter auch der Neophyt Gold-
rute. [4] 

 

1.7 tƭŀƴǳƴƎǎȊƛŜƭ 

Grundeigentümerverbindliche Ausscheidung des Gewässerraums der Gemeinde Schlatt TG für den 
Rhein, Fischweiherbach, Mülibach, Schlatterbach, Petribach, Kleewiesbach und aller Nebenbäche. 

  



12  Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 
 
 

2 DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ 

2.1 ²ŀǎ ƛǎǘ Ŝƛƴ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳ 

Der Gewässerraum bildet den mit dem Gewässer direkt verbundenen Lebensraum. Er besteht bei 
Fliessgewässern aus dem Raum für eine natürliche Gerinnesohle und den beiden Uferbereichen 
(vgl. Abb. 2).  

 

Abbildung 2: Gewässerraum im Querschnitt, (Planungsgrundlage Gewässerraumlinien, umwelt.tg.ch) 

 

DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳ ŀƭǎ YƻǊǊƛŘƻǊ 

Vielerorts wurde den Gewässern in der Vergangenheit der Gewässerraum durch Verbauungen, Be-
gradigungen und Eindolungen entzogen. Die Festlegung des Gewässerraums stellt sicher, dass den 
Gewässern heute und in Zukunft genügend Raum zur Verfügung steht. Dazu wird entlang oberirdi-
scher Gewässer ein Korridor festgelegt, der dem Gewässer zur Verfügung steht. Darin muss das 
Gewässer nicht zwingend in der Mitte liegen. Die Festlegung des Gewässerraums als Korridor er-
möglicht es, diesen an die Gegebenheiten im Umfeld des Gewässers anzupassen.  

  

Seite 4 

1. Einleitung 

Bei der Ausscheidung der Gewªsserrªume innerorts und ausserorts handelt es sich um eine Zo-
nenplanfestlegung gemªss Art. 11 BauG. Dies bedeutet, dass darin festgesetzte Inhalte wie die 
Gewªsserabstandslinien eine grundeigent¿merverbindliche Wirkung entfalten. 

Die Gewªsserabstandslinien werden im Zonenplan 1:5000 als grundeigent¿merverbindlicher In-
halt sowie die offenen und eingedolten Bachlªufe als Hinweise ¿ber das gesamte Gemeindege-
biet dargestellt. F¿r diejenigen Bereiche, f¿r welche Gewªsserabstandslinien festgelegt wurden, 
sind detaillierte Plªne im Massstab 1:2000 mit den genauen, grundeigent¿merverbindlichen Ab-
grenzungen erstellt worden. Die Inhalte der Plªne werden im Kapitel 8.4 çErlªuterungen zu den 
Abgrenzungen der Gewªsserrªume und deren Begr¿ndungè erlªutert. 

 

 

2. Ausgangslage 

2.1 Was ist ein Gewªsserraum? 

Der Gewªsserraum wird definiert durch die zwei Gewªsserabstandslinien. Darin gelten die Best-
immungen der Gewªsserschutzgesetzgebung. Fehlt einseitig eine Gewªsserabstandslinie (Bsp. 
entlang der Landesgrenze) so gilt der Gewªsserraum zwischen Gewªsserabstandslinie und 
Grenze odgl.  

 
Abb. 1: Definition Gewªsserraum 

 

2.2 ¦bergangsbestimmungen 

Zurzeit bestehen bei allen Gewªssern (unabhªngig ob innerorts oder ausserorts, eingedolt oder 
offen) Gewªsserrªume gemªss ¦bergangsbestimmung der eidgenºssischen Gewªsserschutz-
gesetzgebung. Diese Rªume sind relativ grossz¿gig festgelegt. 

  
Abb. 2: Gewªsserraum bei offenen Gewªssern Abb. 3: Gewªsserraum bei eingedolten Gewªssern 

 
  

Abbildung 3: Gewässerraum als Korridor zwischen den Gewässerabstandslinien 
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.ŜƴǀǘƛƎǘŜǊ wŀǳƳ 

Gewässer benötigen Raum, damit sie ihre vielfältigen Funktionen erfüllen können. Ein ausreichen-
der Gewässerraum für die natürliche, räumliche und zeitliche Entwicklung des Gewässers heisst: 

- Ausreichender Querschnitt zur Sicherstellung der Hochwasserabflüsse, des Geschiebetrans-
ports sowie der Entwässerung des Kulturlandes und der Siedlung. 

- Genügend Raum zur Ausbildung einer natürlichen Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibi-
schen und terrestrischen Lebensräumen. 

- Genügend Raum für das Gedeihen standortgerechter Lebensgemeinschaften und die Vernet-
zung der Lebensräume. 

- Genügend Raum zur Erholung der Bevölkerung sowie zur Wahrnehmung und Identifikation mit 
der Kulturlandschaft. 

- Ausreichender Abstand der Bodennutzung vom Fliessgewässer zur Vermeidung von Gewässer-
verschmutzung. 

bŀǘǸǊƭƛŎƘŜ DŜǊƛƴƴŜǎƻƘƭŜƴōǊŜƛǘŜ 

Die natürliche Gerinnesohlenbreite ist die natürliche mittlere Breite der Gerinnesohle innerhalb 
eines ausgewählten Gewässerabschnitts. Die Gewässersohle entspricht jenem Bereich, welcher in 
der Regel bei bettbildenden Abflüssen (mittleren Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode von 
zwei bis fünf Jahren) umgelagert wird und somit frei von höheren Wasser- und Landpflanzen ist. 
Verbaute und eingetiefte Gewässer verfügen in der Regel nicht mehr über eine natürliche Sohlen-
breite. Ihre Sohle ist verschmälert und weist eine geringe, eingeschränkte oder fehlende Breitenva-
riabilität auf. 

2.2 wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜƴ 

2.2.1 wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜƴ .ǳƴŘ 

DŜǿŅǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊ 

Der Auftrag zur grundeigentümerverbindlichen Ausscheidung der Gewässerräume ergibt sich zu-
nächst aus dem Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer [GSchG, SR 814.20]. 

Art. 36a Gewässerraum 

1 Die Kantone legen nach Anhörung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen 
Gewässer fest, der erforderlich ist für die Gewährleistung folgender Funktionen (Gewässer-
raum): 

a. die natürlichen Funktionen der Gewässer; 

b. den Schutz vor Hochwasser; 

c. die Gewässernutzung. 

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

3 Die Kantone sorgen dafür, dass der Gewässerraum bei der Richt- und Nutzungsplanung be-
rücksichtigt sowie extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. Der Gewässerraum gilt nicht als 
Fruchtfolgefläche. Für einen Verlust an Fruchtfolgeflächen ist nach den Vorgaben der Sachpla-
nung des Bundes nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 Ersatz zu leis-
ten. 
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DŜǿŅǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ 

Die minimalen Gewässerraumbreiten für Fliessgewässer sind in Art. 41a, die konkreten, zulässigen 
Nutzungen in Art. 41c der Gewässerschutzverordnung [GSchV, SR 814.201] festgelegt: 

Art. 41a: Minimale Gewässerraumbreite 

1 Die Breite des Gewässerraums muss in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kantonalen Na-
turschutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung, 
in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Bedeutung sowie, bei 
gewässerbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und kantonalen 
Landschaftsschutzgebieten mindestens betragen: 

a. natürliche Gerinnesohlenbreite < 1 m  11 m 

b. natürliche Gerinnesohlenbreite 1ς5 m  6 x natürliche Gerinnesohlenbreite + 5 m 

c. natürliche Gerinnesohlenbreite > 5 m  natürliche Gerinnesohlenbreite + 30 m 

2 In den übrigen Gebieten muss die Breite des Gewässerraums mindestens betragen: 

a. natürliche Gerinnesohlenbreite < 2 m  11 m 

b. natürliche Gerinnesohlenbreite 2ς15 m  2,5 x natürliche Gerinnesohlenbreite + 7 m 

3 Die nach den Absätzen 1 und 2 berechnete Breite des Gewässerraums muss erhöht werden, 
soweit dies erforderlich ist zur Gewährleistung: 

a. des Schutzes vor Hochwasser; 

b. des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes; 

c. der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer überwiegender Interessen des 
 Natur- und Landschaftsschutzes; 

d. einer Gewässernutzung. 

4 Soweit der Hochwasserschutz gewährleistet ist, kann die Breite des Gewässerraums ange-
passt werden: 

a. den baulichen Gegebenheiten in dicht überbauten Gebieten; 

b. den topografischen Verhältnissen in Gewässerabschnitten:  

c. in denen das Gewässer den Talboden weitgehend ausfülltund 

d., die beidseitig von Hängen gesäumt sind, deren Steilheit keine landwirtschaftliche. 
Bewirtschaftung zulässt. 

[Χϐ 

5 Soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann auf die Festlegung des Gewäs-
serraums verzichtet werden, wenn das Gewässer: 

a. sich im Wald oder in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Produktionskataster gemäss 
 der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder Talgebiet zugeordnet sind, befindet; 

b. eingedolt ist; 

c. künstlich angelegt; oder 

d. sehr klein ist. 
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Art. 41b Gewässerraum für stehende Gewässer 

1 Die Breite des Gewässerraums muss, gemessen ab der Uferlinie, mindestens 15 m betragen. 

2 Die Breite des Gewässerraums nach Absatz 1 muss erhöht werden, soweit dies erforderlich ist 
zur Gewährleistung: 

a.  des Schutzes vor Hochwasser; 

b.  des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes; 

c.  überwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes; 

d.  der Gewässernutzung. 

3 Die Breite des Gewässerraums kann in dicht überbauten Gebieten den baulichen Gegebenhei-
ten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwasser gewährleistet ist. 

4 Soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann auf die Festlegung des Gewäs-
serraums verzichtet werden, wenn das Gewässer: 

a. sich im Wald oder in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Produktionskataster gemäss 
der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder Talgebiet zugeordnet sind, befin-
det; 

b. eine Wasserfläche von weniger als 0,5 ha hat; oder 

c. künstlich angelegt ist. 

Art. 41c extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraums  

1 Im Gewässerraum dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen 
wie Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt werden. Sofern keine über-
wiegenden Interessen entgegenstehen, kann die Behörde ausserdem die Erstellung folgender 
Anlagen bewilligen: 

a.  zonenkonforme Anlagen in dicht überbauten Gebieten; 

abis  zonenkonforme Anlagen ausserhalb von dicht überbauten Gebieten auf einzelnen  
unbebauten  Parzellen innerhalb einer Reihe von mehreren überbauten Parzellen; 

b.  land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kieswege mit einem Abstand von mindestens 3 m 
von der Uferlinie des Gewässers, wenn topografisch beschränkte Platzverhältnisse vorlie-
gen; 

c.  standortgebundene Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder Ȥeinleitung dienen; 

d.  der Gewässernutzung dienende Kleinanlagen. 
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2.2.2 wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜƴ Yŀƴǘƻƴ 

Im Kanton Thurgau ist die Festlegung und der Umgang mit dem Gewässerraum im Gesetz über den 
Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren [WBSNG; RB 721.1] und in der Verord-
nung des Regierungsrates zum Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Natur-
gefahren [WBSNV; RB 721.11] sowie im Planungs- und Baugesetz [PBG; RB 700] geregelt. 

 

DŜǎŜǘȊ ǸōŜǊ ŘŜƴ ²ŀǎǎŜǊōŀǳ ǳƴŘ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ ƎǊŀǾƛǘŀǘƛǾŜƴ bŀǘǳǊƎŜŦŀƘǊŜƴ ώ².{bDΤ w. тнмΦмϐ 

§ 2 Grundlagen 

1 Der Kanton erarbeitet unter Mitwirkung der Gemeinden behördenverbindliche Grundlagen für 
den Vollzug dieses Gesetzes, namentlich [Χϐ пΦ ŦǸǊ ŘƛŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǎ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳŜǎΤ [ΧϐΦ 

[Χϐ 

§ 34 Gewässerraumlinien  

1 Zur Abgrenzung des Gewässerraumes im Sinne von Artikel 36a des Bundesgesetzes über den 
Schutz der Gewässer legen die Gemeinden auf Basis der Grundlagen gemäss § 2 Gewässer-
raumlinien fest.  

2 Soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, wird bei eingedolten Gewässern in 
Landwirtschaftszonen auf die Festlegung des Gewässerraumes verzichtet. In den weiteren in 
Artikel 41a Absatz 5 und Artikel 41b Absatz 4 der Gewässerschutzverordnung genannten Fällen 
kann auf die Festlegung des Gewässerraumes verzichtet werden.  

3 Für das Verfahren zur Festlegung der Gewässerraumlinien gelten § 5 Absätze 2 ς 5 sowie die 
§§ 6 und 29 ς 31 des Planungs- und Baugesetzes. 

§ 35 Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraumes  

1 Die zulässige Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraumes richtet sich nach Artikel 
41c der Gewässerschutzverordnung.  

2 Die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Bauten und Anlagen im Gewässerraum bedür-
fen der Zustimmung des Kantons, soweit sie nicht in einem anderen Verfahren nach diesem Ge-
setz beurteilt werden. 

 

±ŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǎ wŜƎƛŜǊǳƴƎǎǊŀǘŜǎ ȊǳƳ DŜǎŜǘȊ ǸōŜǊ ŘŜƴ ²ŀǎǎŜǊōŀǳ ǳƴŘ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ ƎǊŀǾƛǘŀǘƛπ

ǾŜƴ bŀǘǳǊƎŜŦŀƘǊŜƴ ώ².{b±Τ w. тнмΦммϐ 

§ 16 Gewässerraum beim Bodensee und Untersee 

1 Die Breite des Gewässerraumes für den Bodensee und den Untersee wird ab dem Hochwasser-
profil gemäss § 20 dieser Verordnung gemessen. 

§ 17 Gewässerraum bei Grenzgewässern 

1 Die Abgrenzung des Gewässerraumes bei Grenzgewässern hat im Einvernehmen mit den aus-
serkantonalen Behörden zu erfolgen. 

§ 18 Verfahrenskoordination 

1 Korrektionsverfahren nach § 18 des Gesetzes sind mit dem Verfahren zur Festlegung der Ge-
wässerraumlinien nach § 34 Absatz 3 des Gesetzes zur inhaltlichen und zeitlichen Abstimmung 
der Entscheide zu koordinieren. 
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§ 19 Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraumes 

1 Das Amt für Umwelt entscheidet nach Anhörung der massgebenden kantonalen Fachstellen 
über die Zustimmung zur Errichtung, Änderung oder Erweiterung von Bauten und Anlagen im 
Gewässerraum gemäss § 35 Absatz 2 (WBSNG) des Gesetzes. 

 

tƭŀƴǳƴƎǎπ ǳƴŘ .ŀǳƎŜǎŜǘȊ ώt.DΤ w. тллϐ 

Das PBG enthält zu den Abstandsvorschriften zu Gewässern folgende Bestimmung: 

§ 76 Gewässer 

1 Ist die Lage von Bauten und Anlagen nicht durch Gewässerraumlinien gemäss § 34 des Geset-
zes über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren bestimmt, beträgt der 
Abstand gegenüber Seen, Weiher und Flüssen 30 m, gegenüber Bächen und Kanälen 15 m.  

2 Die Gemeindebehörde kann aus besonderen Gründen in Sondernutzungsplänen andere Ab-
stände vorsehen. 

 

wŜƎƛŜǊǳƴƎǎǊŀǘǎōŜǎŎƘƭǳǎǎ ȊǳǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǎ ōŜƘǀǊŘŜƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳōŜŘŀǊŦǎ 

Mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 1074 vom 18. Dezember 2018 wurde der behördenverbindli-
che Raumbedarf für die Gewässer durch den Kanton festgelegt. Als Grundlage für den Rhein diente 
unter anderem der Bericht "Raumbedarf grosser Gewässer im Kanton Thurgau. Rhein" von Hunzi-
ker, Zarn & Partner AG[3] 

Der behördenverbindliche Gewässerraumbedarf für den Rhein beträgt im Minimum 20 m ab Ufer-
linie. Die Herleitung dieser Breite kann dem Bericht von Hunziker, Zarn & Partner entnommen wer-
den. Die Verfasser stützen sich dabei auf die Methode «Roulier»[3,5], mit welcher die Breite zur Er-
füllung der natürlichen Funktionen des Gewässers ermittelt werden kann. 

Die zu erfüllenden Funktionen gehen gemäss Bericht Hunziker, Zarn & Partner aus dem Leitbild 
"Fliessgewässer Schweiz" des Bundes hervor. Es sind dies: 

- Die Sicherstellung der Hochwasserabflüsse, des Geschiebetransportes und der Entwässerung 
des Kulturlandes und der Siedlungen. 

- Die Ausbildung einer natürlichen Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und ter-
restrischen Lebensräumen. 

- Das Gedeihen standortgerechter Lebensgemeinschaften und die Vernetzung der Lebensräume. 
- Die Erholung der Bevölkerung sowie die Wahrnehmung und Identifikation mit der Kulturland-

schaft. 
- Die Vermeidung von Gewässerverschmutzung durch einen ausreichenden Abstand der Boden-

nutzung. 

Bei der Ermittlung der notwendigen Breite des Gewässerraums wurden durch Hunziker, Zarn & 
Partner anstelle der im System von Roulier üblichen Berechnung des Raumbedarfs mit allen dazu-
gehörigen Habitatstypen nur das aquatische und das amphibische Habitat sowie die terrestrische 
Längsvernetzung und die Pufferwirkung in die Berechnung einbezogen. Bei dieser Breite, so die 
Autoren, kann nur mit einer begrenzten morphologischen Dynamik (keine Gerinneverlagerungen) 
gerechnet werden. Dabei gibt es keine grösseren Überflutungsflächen und es können sich keine 
Pionierstandorte bilden. Mit der Breite der Uferbereiche von je 20 m könne jedoch die terrestrische 
Längsvernetzung zu 100 % erfüllt werden. 
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Für die behördenverbindlichen Gewässerräume der übrigen Gewässer wurde durch den Kanton 
eine GIS-Analyse erstellt. Dieser Gewässerraum muss überprüft und plausibilisiert werden. [6] 

YŀƴǘƻƴŀƭŜǊ wƛŎƘǘǇƭŀƴ 

Der Kantonale Richtplan (Stand: Juni 2020) enthält insbesondere folgende Festlegungen: 

Planungsgrundsatz 2.9 C 

Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren Planungen den Raumbedarf der Gewässer (Gewässer-
raum).  

 

Planungsauftrag 2.9 A 

Die Gemeinden legen den Gewässerraum mittels Gewässerraumlinien grundeigentümerver-
bindlich fest.  

Federführung: Gemeinden  
Beteiligte: Kanton (AfU, ARE)  
Termin: 2026 
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2.2.3 wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘƭŀƎŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜ 

YƻƳƳǳƴŀƭŜǊ wƛŎƘǘǇƭŀƴ ǾƻƳ пΦ aŅǊȊ нлнп 

Der Auftrag zur eigentümerverbindlichen Ausscheidung/Festlegung der Gewässerräume ist im re-
vidierten kommunalen Richtplan (in Kraft seit dem 4. März 2024) wie folgt definiert:  

2.5 Festlegen der Gewässerräume 

!ǳǎƎŀƴƎǎƭŀƎŜ 

ώvǳŜƭƭŜΥ !Ŧ¦π¢Dϐ 

 {Ŝƛǘ WŀƴǳŀǊ нлмм ǎƛƴŘ ƛƳ DŜǿŅǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊ ƴŜǳŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ȊǳƳ DŜπ

ǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳ ǳƴŘ ȊǳǊ wŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴ ƛƴ YǊŀŦǘΦ !ǊǘΦ осŀ D{ŎƘD 

ό{w умпΦнлύ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ ŘŜƴ wŀǳƳōŜŘŀǊŦ ŘŜǊ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘŜƴ 

DŜǿŅǎǎŜǊ ŦŜǎǘȊǳƭŜƎŜƴΦ LƳ Yŀƴǘƻƴ ¢ƘǳǊƎŀǳ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ±ƻǊǎŎƘǊƛŦǘŜƴ ŘŜǎ .ǳƴπ

ŘŜǎ ƛƴ ȊǿŜƛ tƘŀǎŜƴ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘΥ 

Lƴ ŘŜǊ ŜǊǎǘŜƴ tƘŀǎŜ Ƙŀǘ ŘŜǊ Yŀƴǘƻƴ ŘŜƴ ōŜƘǀǊŘŜƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳōŜŘŀǊŦ 

ŦǸǊ ŦƭƛŜǎǎŜƴŘŜ ǳƴŘ ǎǘŜƘŜƴŘŜ DŜǿŅǎǎŜǊ ǳƴǘŜǊ aƛǘǿƛǊƪǳƴƎ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ŜǊŀǊπ

ōŜƛǘŜǘΦ CŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ƛǎǘ ŜǊ ƛƴ ŘŜǊ CŀŎƘƪŀǊǘŜ ōŜƘǀǊŘŜƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜǊ wŀǳƳōŜŘŀǊŦ 

ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊ Σ ŘƛŜ ŘŜǊ wŜƎƛŜǊǳƴƎǎǊŀǘ ŀƳ муΦ 5ŜȊŜƳōŜǊ нлму ǾŜǊŀōǎŎƘƛŜŘŜǘ 

ƘŀǘΦ 

Lƴ ŘŜǊ ȊǿŜƛǘŜƴ tƘŀǎŜ ƭŜƎŜƴ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜƴΣ ŀǳŦ .ŀǎƛǎ ŘŜǎ ōŜƘǀǊŘŜƴǾŜǊōƛƴŘƭƛπ

ŎƘŜƴ wŀǳƳōŜŘŀǊŦǎΣ ŘŜƴ ƎǊǳƴŘŜƛƎŜƴǘǸƳŜǊǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳ ōƛǎ 

9ƴŘŜ нлнс ŦŜǎǘΦ 5ƛŜǎ ŜǊŦƻƭƎǘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǊ {ƻƴŘŜǊƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ ƳƛǘǘŜƭǎ 

DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ό.ŀǳƭƛƴƛŜƴǇƭŀƴύΦ  

tƭŀƴǳƴƎǎȊƛŜƭŜ  - CŜǎǘƭŜƎŜƴ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŅǳƳŜ ƳƛǘǘŜƭǎ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ƛƳ {ƻƴŘŜǊƴǳǘπ
ȊǳƴƎǎǇƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴΦ 

- YƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ {ƻƴŘŜǊƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜƴΦ 

aŀǎǎƴŀƘƳŜƴ  5ŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜǊŀǘ ǎƛŎƘŜǊǘΣ ǎƻǿŜƛǘ ƴǀǘƛƎΣ ŘŜƴ ƎǊǳƴŘŜƛƎŜƴǘǸπ
ƳŜǊǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳōŜŘŀǊŦ ǎŜƛƴŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊ ƳƛǘǘŜƭǎ DŜπ
ǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ƎŜƳŅǎǎ ŘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ ǸōŜǊƎŜπ
ƻǊŘƴŜǘŜƴ wŜŎƘǘǎΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ ǸōŜǊ ŘŜƴ ²ŀǎπ
ǎŜǊōŀǳ ǳƴŘ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ ƎǊŀǾƛǘŀǘƛǾŜƴ bŀǘǳǊƎŜŦŀƘǊŜƴ 
ό².{bDΣ w. тнмΦмύΦ  

aƛǘ ŘŜǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ǎƛƴŘ ŀƭƭŦŅƭƭƛƎŜ 
²ƛŘŜǊǎǇǊǸŎƘŜ Ȋǳ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ {ƻƴŘŜǊƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜƴ ŀǳǎȊǳπ
ǊŅǳƳŜƴ όǾƎƭΦ !ōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘŜƴύΦ 

  

 
 ±ƻǊƻǊƛŜƴπ
ǘƛŜǊǳƴƎ 

 
 ½ǿƛǎŎƘŜƴπ
ŜǊƎŜōƴƛǎ 

· 
 CŜǎǘǎŜǘπ
ȊǳƴƎ 

  

wŜŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎπ
ȊŜƛǘǊŀǳƳ 

 ƎŜƳŅǎǎ ¢ŜǊƳƛƴƭƛǎǘŜ 

IƛƴǿŜƛǎŜ ȊǳƳ 
±ƻǊƎŜƘŜƴ 

 - CǸǊ Řŀǎ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ȊǳǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ƎŜƭǘŜƴ Ϡ р !ōǎΦ 

н ōƛǎ р ǎƻǿƛŜ ϠϠ с ǳƴŘ нф ōƛǎ ом ŘŜǎ tƭŀƴǳƴƎǎπ ǳƴŘ .ŀǳƎŜǎŜǘȊŜǎ όt.DΣ 

w. тллύΦ 

- !ǳŦ ŘƛŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǎ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳŜǎ ƪŀƴƴ ƎŜƳŅǎǎ Ϡ оп ².{bD ǾŜǊπ

ȊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜǊ ±ŜǊȊƛŎƘǘ ƛǎǘ ŀǳŦ ŘŜƳ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴǇƭŀƴ Ƴƛǘ Ŝƛπ

ƴŜƳ {ȅƳōƻƭ Ȋǳ ƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜƴ ǳƴŘ Ƴǳǎǎ ƛƳ tƭŀƴǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘ ŀōƎŜƘŀƴŘŜƭǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 

- 5ƛŜ ƪŀƴǘƻƴŀƭŜ CǊƛǎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ LƴƪǊŀŦǘǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ǿǳǊŘŜ 

ŀǳŦ ŘŜƴ омΦмнΦнлнс ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ όww. bǊΦ млтп ǾƻƳ муΦмнΦнлмуύΦ 
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½ƻƴŜƴǇƭŀƴ ǾƻƳ пΦ aŅǊȊ нлнп 

Die Gemeinde Schlatt verfügt über 29,55 km Ufer. In der Tabelle 1 werden werden die vier Haupt-
läufe inklusive ihrer Seitenarme anhand der geteilten Grenze je Nutzungszone aufgeführt. Dabei 
wurden jeweils beide Ufer mitgezählt, auch wenn diese in derselben Zone liegen, da ein Gewässer 
nicht nur eine Linie, sondern eine Fläche darstellt. 

Tabelle 1: Ans Gewässer angrenzende Zonen (in km) 

 ½ƻƴŜ  

ό½ƻƴŜƴǇƭŀƴ ǾƻƳ 

лпΦлоΦнлнпύ 
Y
Ǹ
Ǌ
Ȋ
Ŝ
ƭ

 

wƘŜƛƴ 

лм 

CƛǎŎƘǿŜƛπ

ƘŜǊōŀŎƘ 

лмΦлм 

aǸƭƛπ

ōŀŎƘ 

лмΦлн 

tŜǘǊƛπ

ōŀŎƘ 

лмΦло 

YƭŜŜǿƛŜǎπ

ōŀŎƘ 

лмΦлп 

¢ƻπ

ǘŀƭ 

.
ŀ
ǳ
Ȋ
ƻ
ƴ
Ŝ

 

5ƻǊŦȊƻƴŜ YƭƻǎǘŜǊπ

ŀǊŜŀƭ 

5Y! 
лΦлс   лΦпто     лΦроо 

5ƻǊŦȊƻƴŜ 5н     лΦмоу     лΦмоу 

²ƻƘƴȊƻƴŜ н ²н     лΦлоо лΦлро   лΦлус 

!ǊōŜƛǘǎȊƻƴŜ !           л 

½ƻƴŜ ŦǸǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛπ

ŎƘŜ !ƴƭŀƎŜƴ 

h9! 
лΦмом лΦпоп       лΦрср 

YƭŜƛƴƎŀǊǘŜƴȊƻƴŜ YD     лΦн     лΦн 

b
ƛ
Ŏ
Ƙ
ǘ
ō
ŀ
ǳ
Ȋ
ƻ
ƴ
Ŝ

 

[ŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎπ

ȊƻƴŜ 

[² 
лΦппн лΦмтс оΦнсм мΦмтп лΦурп рΦфлт 

bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊȊƻƴŜ b{ лΦфсп   мΦмон лΦнпо лΦрлм нΦуп 

bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊȊƻƴŜ 

ƛƳ ²ŀƭŘ 

b{² 
мΦурн   лΦоуп лΦннп нΦлу пΦрп 

I
ƛ
ƴ
ǿ
Ŝ
ƛ
ǎ
Ŝ
ϝ

 

{ǘǊŀǎǎŜƴ ƛƴƴŜǊπ

Ƙŀƭō .ŀǳȊƻƴŜ 

{. 
    мΦосс     мΦосс 

{ǘǊŀǎǎŜƴ ŀǳǎπ

ǎŜǊƘŀƭō .ŀǳȊƻƴŜ 

{ƴ. 
  лΦмпп рΦноу лΦмрп лΦлло рΦроф 

.ŀƘƴ ŀǳǎǎŜǊƘŀƭō 

.ŀǳȊƻƴŜ 

.! 
  лΦллт лΦлмп лΦлсф   лΦлф 

²ŀƭŘ ²5 лΦнсм мΦтнф пΦту лΦусу лΦмлу тΦтпс 

¢ƻǘŀƭ   оΦтм нΦпф мтΦлмф нΦтур оΦрпс нфΦрр 

*) dies sind keine Zonen im Sinne einer Nutzungszone, sondern überlagernde Hinweise.   

 

{ŎƘǳǘȊǇƭŀƴ ŘŜǊ bŀǘǳǊπ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊƻōƧŜƪǘŜ ǾƻƳ ммΦммΦнллу Ƴƛǘ &ƴŘŜǊǳƴƎ ǾƻƳ ннΦмнΦнллф 

Die durch den Gewässerraum tangierten Kulturobjekte (Gebäude, Wehrbauten, etc.) bleiben unter 
Schutz gestellt und müssen weiterhin nach NHG erhalten werden. Sie sind entsprechend vor Hoch-
wasser zu schützen. Für die betroffenen Naturobjekte (Hecken, Feuchtstandorte, etc.) verändert 
sich nichts, da es sich in den meisten Fällen bereits um wasserbezogene Schutzobjekte handelt.  

Kampf- und Führungsbauten 
Die Kampf- und Führungsbauten in der Gemeinde Schlatt, welche sich im Besitz des Kantons befin-
den, stehen unter Schutz und werden erhalten bleiben. Zuständig ist das Amt für Archäologie.   
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Tabelle 2: Liste der Kampf- und Führungsbauten in Schlatt TG 

hōƧŜƪǘ bǊΦ  .ǳƴƪŜǊ CƭǳǊƴŀƳŜ tŀǊȊŜƭƭŜ bǊΦ 9ƛƴǎǘǳŦǳƴƎ 

умм ! рпуп !ƭǘǇŀǊŀŘƛŜǎΣ !ǳǿƛǎ ттн ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

умф ! рпур !ƭǘǇŀǊŀŘƛŜǎ ртп ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

унл ! рпус !ƭǘǇŀǊŀŘƛŜǎΣ !ŦŦŜōƻƳƳ смр ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

унр ! рпуу {ŎƘŀŀǊŜƴΣ {ŎƘŀŀǊŜƴǿŀƭŘ [ƛƴŘŜ спу ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

унс ! рпуф {ŎƘŀŀǊŜƴΣ {ŎƘŀŀǊŜƴǿƛǎ ¦ƴŘŜǊƛ {ŎƘŀƴȊŜ тпт ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

умн ! рпфл {ŎƘŀŀǊŜƴΣ .ǊǳƎƎŜŎƘƻǇŦ hōŜǊƛ {ŎƘŀŀǊŜƴǿƛŜǎ тпу ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

уом C срму IŜƭŘΣ {ŎƘƴŅƎƎŜŀŎƪŜǊ .ǊǸƴŘƭƛŜǇƴƛ тпп ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

 

 

Abbildung 4: Plan der Kampf- und Führungsbauten in Schlatt TG 
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2.3 {ŀŎƘƎǊǳƴŘƭŀƎŜƴ 

2.3.1 .ŜǊƛŎƘǘŜΣ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴŀǊōŜƛǘŜƴ 

¦ŦŜǊǎŀƴƛŜǊǳƴƎ IƻŎƘǊƘŜƛƴ ς aŀǎǎƴŀƘƳŜƴǇƭŀƴ ȊǳǊ {ŀƴƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ¦ŦŜǊ ŘŜǎ IƻŎƘǊƘŜƛƴǎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ 

¢ƘǳǊƎŀǳŜǊ YŀƴǘƻƴǎƎǊŜƴȊŜ 

Der vom Ingenieurbüro Hunziker, Zarn & Partner AG im Jahr 2018 im Auftrag des Amts für Umwelt 
des Kantons Thurgau erstellte Bericht[3] enthält wichtige Grundlagen. Insbesondere enthält er eine 
detaillierte Bestandsaufnahme der Uferbeschaffenheit, der Hochwassergefährdung, der vorhande-
nen Naturwerte und der Revitalisierungsplanung. Abb. 5 zeigt die Natur- und Landschaftsschutzge-
biete. 

 

Abbildung 5: Übersicht über die Natur- und Landschaftsschutzgebiete aus dem Bericht Ufersanierung Hochr-
hein 

Den Ausführungen bezüglich der Hochwassergefährdung kann entnommen werden, dass im Rah-
men der eigentümerverbindlichen Gewässerräume keine zusätzlichen Massnahmen notwendig 
sind.  

wŀǳƳōŜŘŀǊŦ ƎǊƻǎǎŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊ ƛƳ Yŀƴǘƻƴ ¢ƘǳǊƎŀǳ ς wƘŜƛƴ 

Der durch das Ingenieurbüro Hunziker, Zarn & Partner AG im Mai 2018 im Auftrag des Amts für 
Umwelt des Kantons Thurgau erstellte Bericht[3] stellte ebenfalls eine wichtige Unterlage dar, bil-
dete dieser doch die wesentliche Grundlage zur behördenverbindlichen Festlegung des Gewässer-
raumbedarfs (siehe den nachfolgenden Abschnitt behördenverbindlicher Gewässerraumbedarf). 

Die Autoren kommen darin insbesondere zum Schluss, dass die natürliche Gerinnesohlenbreite der 
tatsächlichen entspricht. Dies wird vorab mit historischen Karten belegt. 

Beim Vorschlag zur Festlegung des behördenverbindlichen Gewässerraumbedarfs stützen sich die 
Verfasser auf die Methode «Roulier»[5] ab, mit welcher die Breite zur Erfüllung der natürlichen Funk-
tionen des Gewässers ermittelt werden kann. 

Die zu erfüllenden Funktionen gehen gemäss Bericht aus dem Leitbild Fliessgewässer Schweiz [7] 
des Bundes hervor. Es sind dies: 

- die Sicherstellung der Hochwasserabflüsse, des Geschiebetransportes und der Entwässerung 
des Kulturlandes und der Siedlungen  

- die Ausbildung einer natürlichen Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und ter-
restrischen Lebensräumen  

- das Gedeihen standortgerechter Lebensgemeinschaften und die Vernetzung der Lebensräume  

Konzept Ufersanierung Hochrhein  -12- 

   

6.5 Naturwerte 

Das Thurgauer Rheinufer ist gesªumt von Natur- und Landschaftswerten, die 

fast durchgªngig in Schutzgebiete eingefasst sind. Die Nachfolgende 

Abbildungen gibt eine ¦bersicht zur Lage der Schutzgebiete (Abb. 8). 

 

Abb. 8 Natur- und Landschaftsschutzgebiete entlang des Thurgauer Rheinufers 

Im Konzeptperimeter befindet sich eine  schenstrecke von nationaler 

Bedeutung. Im ºstlichen Teil ¿berschneidet sich das gleiche Gebiet mit einem 

Vogelschutzgebiet (Abb. 9) von internationaler Bedeutung. 

 

Abb. 9 Vogelschutzgebiet (blau umrandet) von internationaler Bedeutung entlang 

der Gemeinde Wagenhausen 

Kantonale und 

nationale 

Schutzgebiete 

 schen- und 

Vogelschutzgebiet 

Wagenhausen 

Diessenhofen 

Schlatt 
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- zur Erholung der Bevölkerung sowie zur Wahrnehmung und Identifikation mit der Kulturland-
schaft  

- zur Vermeidung von Gewässerverschmutzung durch einen ausreichenden Abstand der Boden-
nutzung. 

Bei der Ermittlung der notwendigen Breite des Gewässerraums wurden durch Hunziker, Zarn & 
Partner AG anstelle der im System von Roulier üblichen Berechnung des Raumbedarfs mit allen 
dazugehörigen Habitatstypen nur das aquatische und das amphibische Habitat sowie die terrestri-
sche Längsvernetzung und die Pufferwirkung in die Berechnung einbezogen.  

Bei dieser Breite, so die Autoren, kann nur mit einer begrenzten morphologischen Dynamik (keine 
Gerinneverlagerungen) gerechnet werden. Dabei gibt es keine grösseren Überflutungsflächen und 
es können sich keine Pionierstandorte bilden. Mit der Breite der Uferbereiche von je 20 m könne 
jedoch die terrestrische Längsvernetzung zu 100 % erfüllt werden. Dies führt zur Aussage, dass die 
behördenverbindliche Gewässerraumbreite die tatsächliche (= natürliche) Gerinnesohlenbreite 
plus beidseitig je 20 m betragen sollte. 

.ŜƘǀǊŘŜƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳǊŀǳƳōŜŘŀǊŦ 

m Kanton Thurgau werden die Vorschriften des Bundes in zwei Phasen umgesetzt. In der ersten 
Phase hat der Kanton den behördenverbindlichen Raumbedarf für fliessende und stehende Gewäs-
ser unter Mitwirkung der Gemeinden erarbeitet. Festgelegt ist dieser in der "Fachkarte behörden-
verbindlicher Raumbedarf der Gewässer", die der Regierungsrat am 18. Dezember 2018 verabschie-
det hat. 

Der behördenverbindliche Raumbedarf wurde mittels GIS-Analyse ermittelt. Er wird als Fläche pro 
Abschnitt dargestellt. Zur Bestimmung des Raumbedarfs der grossen Flüsse Sitter und Rhein wurde 
die vom BAFU unterstützte Methode nach Roulier angewendet. 

 

Abbildung 6:Behördenverbindlicher Gewässerraumraum am Beispiel Paradies (blau); map.geo.tg.ch, 
geschützer Bereich 

Die Festlegungen dienen als Grundlagen für die anschliessende grundeigentümerverbindliche Um-
setzung sowie für die Beurteilung von Planungs- und Baugesuchen und die Planung von Wasser-
bauprojekten. 
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¦ŦŜǊǇƭŀƴǳƴƎ ¦ƴǘŜǊǎŜŜ ǳƴŘ wƘŜƛƴ 

Die Grundlagenplanung Untersee und Rhein des Amts für Raumentwicklung des Kantons Thurgau 
ist in die anderen erwähnten Grundlagen und Planungen eingeflossen und bringt keine zusätzlichen 
Erkenntnisse. 

{ǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ wŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎǇƭŀƴǳƴƎ Yŀƴǘƻƴ ¢ƘǳǊƎŀǳ ς DL{π!ƴŀƭȅǎŜ ǳƴŘ !ǳǎǿŜǊǘǳƴƎŜƴ 

Die strategische Revitalisierungsplanung dient zur Planung und Priorisierung von Revitalisierungs-
projekten im Kanton Thurgau. Dabei wurde jedem Gewässer ein Revitalisierungsnutzen zugewie-
sen, welcher sich aus dem zu erbringenden Aufwand und dem ökologischen Nutzen zusammen-
setzt. Aktuell sind in der Gemeinde neben dem Abschnitt 01.02_01 und den Abschnitten 
01.03_01/02 keine weiteren Revitalisierungsprojekte geplant. Für die detaillierte Auflistung nach 
Gewässern siehe Anhang 2 auf Seite 121. 

 

Abbildung 7: Revitalisierungsplanung Gemeinde Schlatt, rot = hoch, blau = mittel, gelb= gering; grau = keine 
Angaben, ohne Rhein; Quelle: map.geo.admin.ch 

Diese Tabelle stellt die Summe der Laufaufmeter aller Revitalisierungseignungsklassen der vier 
Hauptbäche (ohne Rhein) dar: 
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Tabelle 3: Auflistung nach Nutzen der Revitalisierung ohne Rhein in m.  

Gewässer Nr. 
Nutzen 

gross 
Nutzen 

mittel 
Nutzen 
gering 

K. A.  Total 

Fischweiherbach 01.01 387.76 66.78 1417.13 662.52 2ô534.20 

Müli- und Schlatterbach 
01.02 

3155.00 5608.45 6065.85 1780.32 16'609.61 

Petribach 01.03 949.91 336.30 477.27 321.35 2'084.83 

Kleewisbach 01.04 390.45 1078.09 79.98 634.62 2'183.14 

u3 
 

20.00 70.00 
 

90,00 

Total 4ô883.13 7ô109.62 8ô110.23 3ô398.81 23'501.78 

 

DŜŦŀƘǊŜƴƪŀǊǘŜ ²ŀǎǎŜǊ 

 ie Gefahrenkarte bietet einen groben Überblick 
über potenzielle Naturgefahren in einem Gebiet 
und dient als erste Beurteilungsgrundlage, ins-
besondere in Regionen ohne spezifische Gefah-
renkarten. Sie basiert auf computerbasierten 
Modellrechnungen und historischen Ereignis-
spuren, wobei Schutzbauten oft nicht berück-
sichtigt werden, um Worst-Case-Szenarien dar-
zustellen. Im Kanton Thurgau deckt die Karte na-
hezu das gesamte Gebiet ab. Die Karten unter-
scheiden Gefährdungsstufen in den Farben Rot, 
Blau, Gelb, Gelbweiss und Weiss, wobei jede 
Farbe spezifische Schutz- und Planungsmassnah-
men vorschreibt. Rot signalisiert erhebliche Ge-
fährdung mit strikten Bauverboten, während 
Weiss auf keine oder vernachlässigbare Gefähr-
dung hinweist, wo keine Massnahmen erforder-
lich sind.  

Die Gemeinde Schlatt TG hat einen entsprechen-
den Auftrag für eine detaillierte Gefahrenkarte 
über das gesamte Gemeindegebiet zu erarbeiten 
an ein Wasserbauingenieursbüro vergeben. Die 

Erarbeitung dieser Karte verzögert sich jedoch aufgrund von fehlenden oder ungenauen Abflussda-
ten und wird voraussichtlich nicht rechtzeitig fertig, sodass diese Planung noch mit der Gefahren-
karte des Kantons arbeitet.  

Aufgrund der fehlenden oder ungenauen Abflussdaten kann aus wasserbaulicher Sicht zu diesem 
Zeitpunkt keine fachlich begründete Erweiterung des Gewässerraums für den Hochwasserschutz 
festgelegt werden. Sollten sich im Zuge der Gefahrenkartierung diesbezüglich neue Erkenntnisse 
ergeben, so wären diese in einem späteren Schritt durch Anpassung der Gewässerräume zu berück-
sichtigen.   

2.3.2 DŜōƛŜǘŜ ƎŜƳŅǎǎ !ǊǘΦ пмŀ !ōǎΦ м D{ŎƘ± 

Gemäss Art. 41a Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung gelten in Biotopen von nationaler Bedeu-
tung, in kantonalen Naturschutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schönheit und 
nationaler Bedeutung, in Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler 
Bedeutung sowie, bei gewässerbezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler 

Abbildung 8: Gefahrenkarte; Quelle: map.geo.tg.ch 
Bezug: 15.07.2024 
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Bedeutung und kantonalen Landschaftsschutzgebieten höhere minimale Gewässerraumbreiten 
als in den übrigen Gebieten. 

Die davon im Projektperimeter betroffenen Gebiete können dem Bericht «Gebiete gemäss Art. 
41a Abs. 1 GSchV ς Beschrieb Geodaten», Amt für Umwelt des Kantons Thurgau, 27.07.2018, ent-
nommen werden. Sie sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

Tabelle 4: Gebiete nach Art. 41a Abs. 1 GSchV in der Gemeinde Schlatt TG 

Inventar, Grundlage Schutzgebietsart Nr. Name 

.[b [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ Ǿƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ  мпмм ¦ƴǘŜǊǎŜŜ ς IƻŎƘǊƘŜƛƴ 

мпму 9ǎǇƛπIǀƭȊƭƛ 

YŀƴǘƻƴŀƭŜǊ  

wƛŎƘǘǇƭŀƴ 

±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎǎƪƻǊǊƛŘƻǊ рро tŀǊŀŘƛŜǎ ς .ǳŜŎƘōŜǊƎ 

слм wƘŜƛƴ wŜƎƛƻƴ 5ƛŜǎǎŜƴƘπ

ƻŦŜƴ 

±ƻǊǊŀƴƎƎŜōƛŜǘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ млн 9ǎǇƛπaŜǘǘπhōŜǊǎŎƘƭŀǘǘ 

мло tŀǊŀŘƛŜǎ ς {ŎƘŀŀǊŜƴ ς 

{ǘΦ YŀǘƘŀǊƛƴŜƴǘŀƭ 

2.3.3 {ŎƘƭǸǎǎŜƭƪǳǊǾŜ ȊǳǊ 9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎ ŘŜǎ wŀǳƳōŜŘŀǊŦǎ Ǿƻƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴ 

Die Schlüsselkurve ist eine Methode zur Ermittlung des Raumbedarfs bei Fliessgewässern. Sie 
wurde 2001 in der Wegleitung «Hochwasserschutz an Fliessgewässern»1 und im Faltblatt «Raum 
den Fliessgewässern»2 publiziert und 2003 in das Leitbild Fliessgewässer3 übernommen.  

 
 

1 BWG, 2001: Hochwasserschutz an Fliessgewässer. VU-7515-D   
2 BWG, 2000: Raum den Fliessgewässern. Eine neue Herausforderung. Faltblatt DIV-7513-D   
3 BUWAL/BWG, 2003: Leitbild Fliessgewässer Schweiz. Für eine nachhaltige Gewässerpolitik. DIV-2703-D   

Abbildung 9: Schlüsselkurve zur Ermittlung des Raumbedarfs von Fliessgewässern; Quelle gemäss Fusszeilen 
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Die Schlüsselkurve bezeichnet die notwendige Breite des Uferbereichs in Metern und ist abhängig 
von der natürlichen Breite der Gerinnesohle. Der Uferbereich soll einen schadlosen Abfluss von 
Hochwasser, genügend Raum für Strukturvielfalt, natürliche Lebensgemeinschaften, Raum für die 
Erholungsnutzung und genügend Abstand zur Bodennutzung durch den Menschen sicherstellen 
(zur Vermeidung von Gewässerverschmutzungen). 

Es wird unterschieden zwischen der Breite, die für den Hochwasserschutz und die ökologischen 
Funktionen nötig ist (Raumbedarfskurve)und der Breite, die zur Förderung der Biodiversität erfor-
derlich ist (Biodiversitätskurve). Die Biodiversitätsbreite fällt grösser aus, da für eine Förderung der 
natürlichen Vielfalt von Pflanzen und Tieren mehr Raum benötigt wird. 

Die Breite des Gewässerraums für Fliessgewässer gemäss Artikel 41a GSchV orientiert sich an dieser 
Schlüsselkurve. So unterscheidet auch die Gewässerschutzverordnung zwischen Gewässern in Bio-
topen, Moorlandschaften, Naturschutzgebieten und ähnlichem (Biodiversitätskurve) und den Ge-
wässern ausserhalb solcher Gebiete (Raumbedarfskurve minimal).[8] 



28  Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 
 
 

2.3.4 YƻƴŦƭƛƪǘŜ Ƴƛǘ ŀƴŘŜǊŜƴ tƭŀƴǳƴƎǎƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜƴ 

Sondernutzungspläne vs. Gewässerraumlinienpläne 
Mit der Festlegung des grundeigentümerverbindlichen Gewässerraums mittels Gewässerraumli-
nien müssen die bestehenden, damit im Konflikt stehenden Baulinien- (BLP) und Gestaltungspläne 
(GP) überprüft und allenfalls angepasst werden. 

Abbildung 10: Übersichtskarte der Sondernutzungspläne in der Gemeinde Schlatt; eigen Darstellung 
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DŜǎǘŀƭǘǳƴƎǎǇƭŀƴ ζaŀǘŜǊƛŀƭŀōōŀǳπ ǳƴŘ 5ŜǇƻƴƛŜŀǊŜŀƭ tŀǊŀŘƛŜǎη όлмΦммΦнлмрύ 

Der Gestaltungsplan Materialabbau- und Deponieareal Paradies wurde 2015 erstellt. Der Ziegelei-
weiher, welcher im Gestaltungsplanperimeter enthalten ist, verfügt über einen Gewässerraum von 
15 m. Im Gestaltungsplan sind für dieses Gebiet keine Bestimmungen festgehalten; aus wirtschaft-
lichen Gründen wird deshalb auf eine Anpassung des Gestaltungsplans Materialabbau- und Depo-
nieareal Paradies verzichtet. 

Dt ζLƳ ²ƛƴƪŜƭη ǳƴŘ .[t ζ.ǊǳƴƴŜƴƘƻŦǎǘǊŀǎǎŜη 

Der Gestaltungsplan «Im Winkel» und der Baulinienplan «Brunnenhofstrasse» werden durch den 
Gewässerraum des Chömigraben beeinflusst. Aktuell ist ein parallellaufendes Projekt zur Verlegung 
des unterirdischen Chömigrabens im Gange. Die Ausgestaltung dieses Abschnitts des Gewässer-
raums wird innerhalb des Umlegungsprojekts festgelegt. Vor einer Weiterbearbeitung oder mögli-
chen Aufhebung des Gestaltungsplans «Im Winkel» und des Baulinienplans «Brunnenhofstrasse» 
muss dieses Umlegungsprojekt abgeschlossen sein. Der betroffene Abschnitt des Gewässerraums, 
bezeichnet als 01.02.05v1_01, ist auf den Plänen in Grau gekennzeichnet. Er wird lediglich aus Grün-
den der Vollständigkeit dargestellt. 

Dt ζCƭƻǊŀη 

Der Gestaltungsplan «Flora» wird in einem parallellaufenden Verfahren ersatzlos aufgehoben. Der 
Bereich, den dieser Plan abdeckt, berührt den theoretischen Gewässerraum des Chömigrabens. Die 
geplante Verlegung des Chömigrabens würde sich auf den derzeit gültigen Perimeter des Gestal-
tungsplans «Flora» erstrecken. Durch die Aufhebung des Gestaltungsplans «Flora» können poten-
zielle Konflikte und Inkonsistenzen zwischen den beiden Sondernutzungsplänen vermieden wer-
den. 

Dt ζaǸƘƭŜōŀŎƘη 

Der Gestaltungsplan «Mühlebach» soll in einem parallellaufenden Verfahren aufgehoben werden. 
Momentan muss noch verifiziert werden, dass für die Grundeigentümer durch die Aufhebung keine 
Nachteile entstehen. Die Festlegung der Gewässerraumlinie tangiert die Festlegungen im GP nicht. 
Somit muss der GP auch bei einem Aufhebungsverzicht nicht angepasst werden. 

.ŀǳƭƛƴƛŜƴǇƭŀƴ ζ[ŀƳƳη 

Der Baulinienplan «Lamm» wird in einem parallellaufenden Verfahren ersatzlos aufgehoben. Die 
im Gestaltungsplan gekennzeichneten Strecken, für die Instandhaltungspflichten gelten, entspre-
chen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und Verantwortlichkeitsbereichen. Ferner könnten 
verschiedene Baulinien in Konflikt geraten, wenn die Gewässerraumlinie festgelegt wird. Die Auf-
hebung des Baulinienplans «Lamm» kann diese potenziellen Konflikte verhindern. So können eine 
reibungslose Planung und Durchführung von Projekten gewährleistet werden, die den aktuellen 
Bedingungen und Verantwortlichkeiten gerecht werden. 

.ŀǳƭƛƴƛŜƴǇƭŀƴ ζtŀǊȊŜƭƭŜ bǊΦ мфуη 

Der Baulinienplan «Parzelle Nr. 198» wird in einem parallellaufenden Verfahren ersatzlos aufgeho-
ben. Durch die Festlegung der Gewässerraumlinie wird die Baulinie, welche für den Abstand zum 
Gewässer erstellt wurde, überflüssig. 
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2.3.5 CǊǳŎƘǘŦƻƭƎŜŦƭŅŎƘŜƴ ǳƴŘ m[b 

Nach Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewässerraum nicht als Fruchtfolgefläche und muss kompen-
siert werden. Gemäss Art. 41c bis GSchV «Kulturland mit der Qualität von Fruchtfolgeflächen im Ge-
wässerraum» können die betroffenen Fruchtfolgeflächen jedoch weiterhin an den kantonalen Min-
destumfang der Fruchtfolgeflächen angerechnet werden. Dieser Widerspruch wurde durch das 
Bundesgericht4 zugunsten von Art. 41c bis GSchV geklärt. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist wei-
terhin möglich. In Art. 41c Abs. 2ς4 GSchV wird dargelegt, welche landwirtschaftliche Nutzung in-
nerhalb des Gewässerraumes erlaubt ist. 

Die Fruchtfolgeflächen im Kanton Thurgau werden aktuell überprüft. Ein Grossteil der Fruchtfol-
geflächen, welche durch diese Planung betroffen sind, überlagern die effektiven Fliessgewässer (z. 
B. Fruchtfolgeflächen im Bachbett, obwohl tatsächlich keine Fruchtfolgefläche vorhanden ist). 

Tabelle 5: Von Gewässerräumen betroffene Fruchtfolgeflächen je Zonenart und Ackerland nach ÖLN 

Nutzungszonen gemäss Zonenplan 
Summe der Fruchtfolge-

flächen (m2) 
Summe der ÖLN-Flächen (m2) 

Gewässer ΤќΠΡΡЮΦ  

Landwirtschaft ΣΠќΠΝΟЮΤ ΞќΝΝΜ 

Naturschutz 20.6  

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 886.5  

Strasse im Nichtbaugebiet ΞΟќΡΤΤЮΞ  

Wohn und Arbeitszone 2 3.3  

Wald 11.1  

Gesamtergebnis ΦΤќΞΡΥЮΝ ΞќΝΝΜ 

 

Nach ÖLN ist ein 6 m breiter Pufferstreifen entlang von Oberflächengewässern erforderlich, der 
ganzjährig aus einem sichtbaren Grün- oder Streueflächenstreifen bestehen muss. Vorhandene 
Ufergehölze oder Wege können Teil des Pufferstreifens sein. Auf den ersten 3 m des Streifens dür-
fen keine Dünger oder Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Auf den zweiten 3 m sind Düngung 
und gezielte Unkrautbekämpfung erlaubt, ausser im Biolandbau. Diese Bestimmungen gelten un-
abhängig von Eigentumsverhältnissen. Falls ein Gewässerraum festgelegt ist, gilt das Düngeverbot 
für den gesamten Gewässerraum.5 Bei der Abwägung der Interessen der Landwirtschaft (Fruchtfol-
geflächen für intensiven Ackerbau) mit den Interessen des Gewässerschutzes (Gewässerraum) ist 
folglich zu berücksichtigen, inwiefern die intensiv bewirtschafteten Flächen (unter Berücksichtigung 
der ÖLN-Pufferstreifen) tatsächlich abnehmen. 

 

 
 

4 BGE (Urteil 1C_15 / 2019 vom 13.12.2019) 
5 https://landwirtschaftsamt.tg.ch/public/upload/assets/139556/Pufferstreifen%20richtig%20messen%20und%20be-
wirtschaften.pdf?fp=1  

https://landwirtschaftsamt.tg.ch/public/upload/assets/139556/Pufferstreifen%20richtig%20messen%20und%20bewirtschaften.pdf?fp=1
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/public/upload/assets/139556/Pufferstreifen%20richtig%20messen%20und%20bewirtschaften.pdf?fp=1
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Abbildung 11: Beispiel für Fruchtfolgeflächen im Bachbett (rosarote Färbung), Gewässerraum und Pufferstrei-
fen nach ÖLN, Abschnitt 01.02_12; eigen Darstellung 

 

2.3.6 DŜōƛŜǘŜ ζŘƛŎƘǘ ǸōŜǊōŀǳǘη 

Ausgangslage 
Der Begriff «dicht überbaut» wurde mit der Gewässerschutzgesetzgebung eingeführt und ist damit 
Teil des Bundesrechts. Dies bedeutet, dass die durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung fest-
gelegten Kriterien zur Bestimmung von «dicht überbaut» zwingend beachtet werden müssen. Es 
wurde mit Absicht ein anderer Begriff als der im Raumplanungsrecht verwendete Begriff «weitge-
hend überbaut» eingeführt, um dem Sinn und Zweck der Bestimmungen Rechnung zu tragen. 

Er hängt eng mit dem Gewässerschutz zusammen und ist auf die Situation der Überbauung und den 
Spielraum für das Gewässer auszulegen. Insofern sind dicht überbaute Gebiete nicht nur in den 
grossen Agglomerationen anzutreffen, sondern können auch in Dörfern, zum Beispiel in der Kern-
zone oder im Hauptsiedlungsgebiet, vorkommen.  

Geprüfte Gebiete 
Aufgrund ihrer Nähe zu Gewässern wurden folgende Gebiete geprüft: 

- Altparadies 
- Held 
- Mettschlatt 
- Neuparadies 
- Oberschlatt 
- Unterschlatt 
- Ziegelei 
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Abbildung 12: Untersuchungsgebiete für «dicht überbaut»; eigene Darstellung 

Für die Beurteilung, welche Gebiete als dicht überbaut gelten können, wurden folgende Grundsätze 
gemäss den Entscheiden des Bundesgerichts verwendet.6 Ein Gebiet muss nicht zwingend alle 
Grundsätze erfüllen, entscheidend ist die Gesamtsituation. Eine tabellarische Auflistung findet sich 
im Anhang 4.  

- Betrachtungsperimeter: Die Beurteilung, ob ein Gebiet dicht überbaut ist, erfordert einen 

ausreichend grossen Betrachtungsperimeter. In kleineren Gemeinden schliesst dies oft das 

gesamte Gemeindegebiet ein, wobei der Fokus auf dem Land entlang des Gewässers liegt. 

- Überbauung im Betrachtungsperimeter: Hierbei wird bewertet, ob die Überbauung innerhalb 

des festgelegten Betrachtungsperimeters als dicht angesehen werden kann. Es geht um die 

allgemeine Bebauungsdichte in diesem Bereich. 

- Periphere Lage: Bewertet, ob das Gebiet peripher gelegen ist und nur wenige überbaute Par-

zellen aufweist, die an grosse Grünräume angrenzen. 

- Angrenzung an Grünräume: Untersucht, ob das Gebiet an grosse Grünflächen oder naturbe-

lassene Bereiche grenzt, was gegen eine Einstufung als «dicht überbaut» spricht. 

- Verbauung des Ufers: Beurteilt, ob das Ufer verbaut ist oder ob es Möglichkeiten zur Aufwer-

tung gibt. Eine reine Verbauung des Ufers reicht nicht aus, um das Gebiet als «dicht über-

baut» zu klassifizieren. 

 
 

6 BGE 140 II 428 E. 7, BGE 140 II 428 E. 8, 140 II 437 E. 5, 6 BGE 140 II 437 E. 5.3, 7 BGE 140 II 428 E. 7, 8 BGE 140 II 428 
E. 8, 9 BGE 140 II 437 E. 5.4, 10 BGE 143 II 77 E. 2.8   
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- Raumplanerisches Interesse: Untersucht, ob ein Interesse an einer verdichteten Überbauung 

des Gewässerraums besteht, insbesondere im Sinne einer Verdichtung nach innen. 

- Lage in Zentrums-/Kernzone: Prüft, ob das Gebiet in einer Zentrums- oder Kernzone oder in 

einem Entwicklungsschwerpunkt liegt, was auf ein raumplanerisches Interesse an Verdichtung 

hindeutet. 

- Bauliche Verdichtung: Bewertet, ob das Gebiet für eine bauliche Verdichtung prädestiniert ist 

oder einer planerisch erwünschten Siedlungsentwicklung entspricht. 

- Hohe Ausnützung: Bezieht sich darauf, ob das Gebiet in einer Zone mit hoher Ausnützung 

liegt, was auf eine hohe vorhandene oder potenzielle Bebauungsdichte hinweist. 

- Vorhandene Bauten und Anlagen: Untersucht, inwieweit das Gebiet bereits mit Bauten und 

Anlagen überstellt ist. 

- Ausnützung der Umgebung: Bewertet, ob die Grundstücke in der Umgebung baulich weitge-

hend ausgenützt sind. 

- Grünraumtangierung: Prüft, ob das Vorhaben bedeutende, siedlungsinterne Grünräume tan-

giert. 

- Ufervegetation: Beurteilt, ob am Ufer naturbelassene Vegetation oder grosse Grünflächen 

vorhanden sind. 

- Ufernahe Bebauung: Untersucht, ob Bauten und Anlagen direkt ans Ufer grenzen. 

Resultate 
Von den sieben untersuchten Gebieten gilt nur das Gebiet Unterschlatt als «dicht überbaut». Die 
übrigen Gebiete qualifizieren sich nicht für «dicht überbaut». Im folgenden Abschnitt werden die 
einzelnen Gebiete detailliert gewürdigt. Eine tabellarische Auflistung der geprüften Punkte ist 
Anhang 4 aufgeführt. 

Detaillierte Würdigung und Praxisbeispiele der Gebiete 
«Altparadies» 

 Das Gebiet «Altparadies» grenzt direkt an den 
Rhein an. Es umfasst das ehemalige Klarissen-
kloster, den Weiler Paradies, die ehemalige Klär-
anlage sowie den Restaurantbetrieb Paradies. 

 Das Gebiet «Altparadies» wird als «nicht dicht 
überbaut» eingestuft. Es liegt peripher und weist 
nur wenige überbaute Parzellen auf. Charakte-
ristisch für das Gebiet sind die angrenzenden 
grossen Grünräume, was auf eine enge Verbin-
dung mit der umgebenden Natur hinweist. Die 
Uferbereiche sind verbaut, wobei Bauten in 
Ufernähe vorhanden sind. Trotz vorhandener 
Bauten und Anlagen und der weitgehenden Aus-
nützung der Grundstücke in der Umgebung be-
steht kein raumplanerisches Interesse an einer 
baulichen Verdichtung. Das Gebiet befindet sich 
in der Dorfzone Klosterareal, welche dicht über-
baut werden könnte. Aufgrund des ISOS ist aber 
keine übermässige Verdichtung zu erwarten und 

die heutige Ausnützung wird sich nicht stark verändern. 

Besondere Merkmale: Das Gebiet «Altparadies» liegt innerhalb des ISOS und wird als Spezialfall 
ausgewiesen.  

Abbildung 13: Betrachtungsperimeter "Altparadis"; 
eigene Darstellung 
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Held 
Das Gebiet «Held» liegt zwischen dem Ortsteil 
Neuparadies und Unterschlatt entlang der Frau-
enfelderstrasse. Es handelt sich dabei um eine 
vom übrigen Baugebiet isolierte Bauzone. 

Es wird «nicht dicht überbaut» eingestuft. Es 
handelt sich um ein peripher gelegenes Gebiet 
mit geringer baulicher Dichte.  

Es besteht kein raumplanerisches Interesse an ei-
ner baulichen Verdichtung und das Gebiet befin-
det sich nicht in einer Zentrums- oder Kernzone. 
Auch liegt es nicht in einer Zone mit hoher Aus-
nützung. 

 

Mettschlatt  
Das Gebiet «Mettschlatt» liegt zwischen Ober- 
und Unterschlatt. Das Gebiet hat trotz der zent-
ralen Lage im Baugebiet keine dichte Überbauung 
und grenzt an grosse Grünräume. Die Uferberei-
che sind verbaut und es existieren Bauten und 
Anlagen, die direkt ans Ufer grenzen. 

Trotz der zentralen Lage und der bereits erfolgten 
Überbauung besteht kein raumplanerisches Inte-
resse an einer weiteren verdichteten Überbau-
ung. Das Gebiet wird nicht für eine bauliche Ver-
dichtung prädestiniert angesehen und liegt auch 
nicht in einer Zone mit hoher Ausnützung. 

 

 

 

Neuparadies  
Das Gebiet «Neuparadies» liegt direkt am Bahn-
hof Schlatt und dem Industriegebiet. Es wird 
durch eine Mischung aus dichter Überbauung 
und dem gleichzeitigen Vorhandensein von gros-
sen Grünräumen charakterisiert. Die bestehende 
Überbauung im gesamten Gebiet zeigt keine 
hohe Bauliche Verdichtung. Aus Raumplaneri-
scher Sicht ist eine Verdichtete Bauweise in Bahn-
hofsnähe zu begrüssen. Zudem befindet sich Im 
Gebiet «am Bach» ein grosses Entwicklungsge-
biet mit Gestaltungsplanpflicht. Aufgrund der 
Waldnähe spielt dies für den Gewässerraum aber 
keine Rolle.  

Bemerkenswert ist die Präsenz der naturbelasse-
ner Ufervegetation sowie dass keine baulichen 
Anlagen direkt ans Ufer angrenzen. Dies hebt die 

Abbildung 14: Betrachtungsperimeter "Held"; ei-
gene Darstellung 

Abbildung 15: Betrachtungsperimeter "Mett-
schlatt"; eigene Darstellung 

Abbildung 16: Betrachtungsperimeter «Neupara-
dies»; eigene Darstellung 
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ökologische Bedeutung des Gebiets hervor. Trotz einiger Indikatoren für eine dichte Überbauung 
wird das Gebiet «Neuparadies» als «nicht dicht überbaut» eingestuft.  

Oberschlatt  
 Das Gebiet «Oberschlatt» liegt am Rand des his-
torischen Siedlungsteils und ist fast vollständig 
überbaut. Trotz der vorhandenen Gebäude und 
der weitgehenden Nutzung des Gebiets gibt es 
kein Interesse an einer weiteren baulichen Ver-
dichtung. Das Gebiet, welches in der Dorfzone 
liegt, könnte viel stärker verdichtet werden. Die 
Berücksichtigung bedeutender Grünräume inner-
halb der Siedlung unterstreicht die geringe Be-
bauungsdichte. Auch wenn «Oberschlatt» bereits 
stark bebaut ist, wird es aufgrund der umgeben-
den natürlichen Merkmale und der fehlenden 
Neigung zur weiteren Verdichtung als «nicht 
dicht überbaut» eingestuft. Der Erhalt und die 
qualitative Weiterentwicklung des Gebiets ste-
hen im Vordergrund, ohne dass es als Verdich-
tungsgebiet gilt. 

 

 

Unterschlatt  
Das Gebiet «Unterschlatt», welches das Haupt-
siedlungsgebiet der Gemeinde ist, ist weitge-
hend überbaut. Grosse Teile befinden sich in der 
Dorfzone, wo bereits eine intensive Nutzung 
durch Bauten und Anlagen vorliegt, die direkt ans 
Ufer grenzen, ohne dass grosse Grünräume oder 
naturbelassene Ufervegetation vorhanden sind. 
Das Gebiet weist ein raumplanerisches Interesse 
zur weiteren baulichen Verdichtung auf. Indika-
toren dafür sind die beiden Entwicklungsgebiete 
im Betrachtungsperimeter «Fortel» und «Bu-
ckerwiis». Die vollständige Ausnützung der um-
liegenden Grundstücke und das Fehlen bedeu-
tender, siedlungsinterner Grünräume unterstrei-
chen die siedlungsorientierte Prägung des Ge-
biets «Unterschlatt». Aufgrund der dichten Über-
bauung, der zentralen Lage und des Interesses 
an weiterer Verdichtung wird «Unterschlatt» als 
«dicht überbaut» klassifiziert. 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Betrachtungsperimeter "Unterschlatt"; 
eigene Darstellung 

Abbildung 17: Betrachtungsperimeter "Ober-
schlatt"; eigene Darstellung 
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Ziegelei  
Das peripher gelegene Wohngebiet «Ziegelei» 
zeichnet sich durch eine geringe bauliche Dichte 
aus. Es liegt nordwestlich des Bahnhofs, mit nur 
wenigen bebauten Parzellen und ist von grossen 
Grünräumen umgeben. Das Ufer ist teilweise 
verbaut. Grundsätzlich besteht kein Interesse an 
einer weiteren baulichen Verdichtung. Das Areal 
«Ziegelei» befindet sich weder in einer Zent-
rums- noch in einer Kernzone und liegt auch 
nicht in einer Zone mit hoher Ausnützung. Es 
wird als «nicht dicht überbaut» eingestuft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochwassergefährdung 
Mit der Entscheidung, ob ein Gebiet als «dicht überbaut» gilt oder nicht, ist weiterhin nicht geprüft, 
ob und inwieweit eine Reduktion der Gewässerraumbreite im Einzelfall tatsächlich zulässig ist. Dazu 
muss nachgewiesen werden, dass der Schutz vor Hochwasser auch mit einer Anpassung der Gewäs-
serraumbreite an die baulichen Gegebenheiten gewährleistet ist. Auch der nötige Zugang für den 
Unterhalt eines Gewässers, das heisst, für regelmässig erforderliche Massnahmen für den Erhalt 
und die Wiederherstellung der natürlichen Funktionen der Gewässer und den Schutz vor Hochwas-
ser, muss zwingend sichergestellt sein. Zudem darf das Eingreifen in Hochwassersituationen nicht 
verhindert werden. In solchen Fällen müssen Fahrzeuge im Gewässerraum verkehren können, um 
etwa Treibholz zu entnehmen, welches zu Verklausungen führen könnte. Die Raumverhältnisse für 
das Gewässer bleiben aufgrund der bestehenden Anlagen mit Bestandschutz nach § 94 PBG TG 
auch auf lange Sicht beengt. Daher kann in dicht überbauten Gebieten die Breite des Gewässer-
raums den baulichen Gegebenheiten nur dann angepasst werden, wenn der Hochwasserschutz ge-
währleistet ist (Art. 41a Abs. 4 und Art. 41b Abs. 3 GSchV). Gebiete können auch als «dicht über-
baut» ausgewiesen werden, ohne dass es zu einer entsprechenden Reduktion des Gewässerraumes 
kommt. 

  

Abbildung 19: Betrachtungsperimeter "Ziegelei"; ei-
gene Darstellung 
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Hochwassergefährdung im Gebiet «Unterschlatt» 
Die Gefahrenkarte des Amts für Umwelt zeigt, wo im Gebiet «Unterschlatt» Hochwasser auftreten 
kann, wie häufig dies geschieht und welches Schadensausmass zu erwarten ist. Um die Lesbarkeit 
zu verbessern, wurde in Abbildung 20 auf eine detaillierte Darstellung verzichtet und der gesamte 
Gefahrenbereich einheitlich dargestellt. Das Hochwasserrisiko entsteht durch Überschwemmun-
gen des Schlatterbaches und zieht sich fast vollständig durch das Siedlungsgebiet. 

Da eine Reduktion des Gewässerraums nur bei fehlender Hochwassergefährdung möglich ist, wird 
untersucht, wo eine solche Reduktion vorgenommen werden kann. Für die genaue Abgrenzung ei-
nes Gebiets als «dicht überbaut» müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, die im entsprechenden 
Kapitel detailliert erläutert werden. Im Gebiet «Unterschlatt» gibt es mehrere Parzellen, die bei 
genauer Betrachtung nicht für eine Reduktion infrage kommen. 

Abbildung 20 zeigt den Betrachtungsperimeter «Unterschlatt» mit den Parzellen, bei denen eine 
Reduktion des Gewässerraums möglich ist: GB-Nr. 66, 244, 245, 365, 366, 367. Die Festlegung des 
Gewässerraums erfolgt entlang der bestehenden Bebauungsstruktur und kann in den Gewässer-
raumplänen eingesehen werden. 

 

Abbildung 20: Betrachtungsperimeter «Unterschlatt» mit für die Reduktion des GWR geeigneten Parzellen; 
eigene Darstellung 
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3 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎŜƴ ȊǳƳ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳ 

3.1 ±ŜǊȊƛŎƘǘ ŀǳŦ ŘƛŜ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳŦŜǎǘƭŜƎǳƴƎ 

3.1.1 DǊǳƴŘǎŅǘȊŜ ŦǸǊ ŘŜƴ ±ŜǊȊƛŎƘǘ ŀǳŦ ŘƛŜ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳŦŜǎǘƭŜƎǳƴƎ  

Soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann auf die Festlegung des Gewässer-
raums nach Art. 41 a Abs. 5 GSchV (für Fliessgewässer), respektive Art. 41 b Abs. 4 GSchV (für ste-
hende Gewässer) verzichtet werden, wenn sich das Gewässer im Wald befindet, eingedolt, künst-
lich angelegt oder sehr klein ist. Sehr kleine stehende Gewässer (z. B. Weiher) sind solche mit einer 
Wasserfläche von weniger als 0.5 ha. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

Gewässer im Wald 

¶ Der Gewässerraum darf nicht ausserhalb des Waldes zu liegen kommen. Dies bedeutet, 

wenn ein Bach parallel zur Waldgrenze verläuft und der minimale Gewässerraum aus-

serhalb des Waldes zu liegen kommt, der Gewässerraum für den ganzen Bach und somit 

auch innerhalb des Waldes festgelegt werden muss. 

¶ Gemäss Modul 2, Kap. 2.6.1 der modularen Arbeitshilfe des BAFU befindet sich ein Ge-

wässer am Waldrand nicht im Wald; entsprechend kann nicht einseitig auf die Festlegung 

des Gewässerraums verzichtet werden. 

Eingedolte Gewässer 

¶ Besteht ein konkretes Projekt für eine Ausdolung, soll ein Gewässerraum festgelegt wer-

den. 

¶ Besteht ein konkretes Projekt mit einer neuen Linienführung, soll der Gewässerraum ent-

lang der neuen Linienführung festgelegt werden. 

Künstlich angelegte Gewässer 

¶ Es gilt dabei zu beachten, dass auch künstlich angelegte, stehende Gewässer (Mühlewei-

her, Weiher aus Kiesabbau, usw.) wichtige Trittsteinbiotope sind. Deshalb kann bei künst-

lichen Gewässern nur nach sorgfältiger Abklärung der ökologischen Bedeutung auf die 

Festlegung des Gewässerraums verzichtet werden. 

 

  



Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 39 
 
 

3.1.2 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎ Ȋǳ ŘŜƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜƴ  

Im Folgenden werden die expliziten Gründe für einen Verzicht zur Festlegung des Gewässerraums 
je Gewässerabschnitt aufgelistet. Eine Interessenabwägung im Einzelfall findet sich in Kapitel 4. 

Tabelle 6: Liste der Gewässerraumabschnitte mit Verzicht zur Festlegung des Gewässerraumes 

Gewässerraumab-
schnitt 

Verzichtsbegründung 

01.01_02 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.01_04 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.01.02_01 Der Abschnitt ist künstlich angelegt und befindet sich im Wald 

01.01.03_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.01.03_03 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.01.04_01 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.01.05_01 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

u3_01 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.02_03 Der Abschnitt ist eingedolt. 

01.02_13 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.02_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.02_02 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.02.02.01_01 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.02.03_03 Der Abschnitt ist eingedolt 

01.02.03.01_01 Der Abschnitt ist künstlich angelegt worden, führt kein Wasser und wird indirekt 
über 01.02.03_02 geschützt 

01.02.04_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.04_03 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.05v1_03 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.05v1_05 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.05V1.01_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.05_02 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich teilweise in der Landwirtschafts-
zone 

01.02.05.01_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich teilweise in der Landwirtschafts-
zone 

01.02.05.01_03 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.05.01_05 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich mehrheitlich in der Landwirt-
schaftszone 

01.02.05.01_07 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.05.01.01_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich mehrheitlich in der Landwirt-
schaftszone 

01.02.05.01.02_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.02.06_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.03_05 Der Abschnitt ist eingedolt  

01.03.01_01 Der Abschnitt ist eingedolt und befindet sich in der Landwirtschaftszone 

01.03.01_02 Der Abschnitt ist eingedolt 

01.04_02 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.04.01_02 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

01.04.01.01_01 Der Abschnitt befindet sich im Wald 



40  Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 
 
 

Gewässerraumab-
schnitt 

Verzichtsbegründung 

01.04.02_02 Der Abschnitt befindet sich im Wald 

Übrige stehende Ge-
wässer 

Mit Ausnahme des Ziegeleiweihers wurde auf die Festlegung eines Gewässer-
raumes für die übrigen stehenden Gewässer aus einem der folgenden Gründe 
verzichtet: 
a. befindet sich im Wald; 
b. hat eine Wasserfläche von weniger als 0.5 ha; 
c. ist künstlich angelegt, 
d. das Gewässer wurde durch eine Erweiterung des Gewässerraumes eines 
Fliessgewässers geschützt. 

3.2 tƭŀǳǎƛōƛƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ƎǊǳƴŘŜƛƎŜƴǘǸƳŜǊǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳŜǎ 

3.2.1 !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜǎ 

Ausgangspunkt bildet die Festlegung des behördenverbindlichen Gewässerraumbedarfs. Dieser ist 
anhand der Situation im Einzelnen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Überprüft werden insbesondere die natürliche Sohlenbreite, allfällig notwendige Verbreiterungen 
des Gewässerraums gemäss den Bestimmungen von Art. 41a Abs. 3 GSchV und aufgrund der Fest-
legungen des kommunalen Richtplans (siehe 2.2.3), die Anpassung an die baulichen Gegebenheiten 
gemäss Art. 41a Abs. 4 GSchV sowie der Verzicht auf die Festlegung eines Gewässerraums gemäss 
Art. 41a Abs. 5 GSchV (siehe 3.1).  

  



Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 41 
 
 

3.2.2 «ōŜǊǎƛŎƘǘ DŜǿŅǎǎŜǊŀōǎŎƘƴƛǘǘŜ 

Eine Übersicht über die Abschnitte zeigen Abb. 21 und 22. 

 

Abbildung 21: Übersicht über die Abschnitte, eigne Darstellung 
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Abbildung 22: Übersicht über die Abschnitte, eigne Darstellung 
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3.2.3 bŀǘǸǊƭƛŎƘŜ {ƻƘƭŜƴōǊŜƛǘŜ 

Für die natürliche Sohlenbreite gibt es zwei Fälle zu beachten. Zum einen den Rhein als Grossge-
wässer und zum anderen die Bäche der Gemeinde Schlatt.  

Für den Rhein gibt es den Bericht Ufersanierung Hochrhein[9], gemäss welchem die Verbauungen 
des Rheins grösstenteils aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen. Abb. 8 zeigt eine 
Überlagerung der Siegfriedkarte aus dem Jahr 1900 mit der aktuellen Landeskarte 1:25'000. Diese 
zeigt, dass sich der Rheinlauf in dieser Zeit praktisch nicht verändert hat. Somit bestätigt sich die 
Aussage des Berichts zum Raumbedarf grosser Gewässer im Kanton Thurgau ς Rhein[3], welche sich 
auf weitere historische Karten stützt, wonach die tatsächliche Sohlenbreite der natürlichen ent-
spricht. 

 

Abbildung 23: Überlagerung der Siegfriedkarte 1900 mit der aktuellen LK 1:25'000 (nicht massstäblich); ei-
gene Darstellung; Quelle: map.geo.admin.ch  

 

Die natürliche Sohlenbreite der Bäche wurde durch Ortsaufnahmen, Ökomorphologie-Daten, his-
torische Siegfriedkarten und Abflussmengenberechnungen ermittelt und für jeden Gewässerraum-
abschnitt individuell festgelegt. Im behördenverbindlichen Prozess zur Festlegung des Raumbedarfs 
der Gewässer wird die natürliche Gerinnesohlenbreite mittels eines Korrekturfaktors bestimmt. 
Dieser Korrekturfaktor variiert (1.0, 1.5 oder 2.0) je nach Breitenvariabilität der Gerinnesohle, um 
eine naturnahe Entwicklung des Gewässers zu ermöglichen. Die zugrunde liegenden Daten stam-
men aus der ökomorphologischen Kartierung (Stufe F) und wurden für die grundeigentümerver-
bindliche Festlegung überprüft.  
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3.2.4 aƛƴƛƳŀƭŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳ 

Die minimale Gewässerraumbreite richtet sich nach den Vorgaben gemäss Art. 41a GSchV. Dabei 
wird unterschieden, ob das Gewässer in Biotopen von nationaler Bedeutung, in kantonalen Natur-
schutzgebieten, in Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung, in Was-
ser- und Zugvogelreservaten von internationaler oder nationaler Bedeutung sowie, bei gewässer-
bezogenen Schutzzielen, in Landschaften von nationaler Bedeutung und kantonalen Landschafts-
schutzgebieten liegt. In der Abbildung 24 sind die Gebiete (in Gelb) nach Art. 41a Abs. 1 GSchV 

abgebildet. Diese zeigt, dass fast der gesamte Rheinlauf und die meisten Wasserläufe auf der west-
lichen Seite der Gemeinde davon betroffen sind. Für die Gewässer in den gelben Gebieten wird der 
minimale Gewässerraum gemäss Artikel 41a Absatz 1 der Gewässerschutzverordnung (GSchV) fest-
gelegt. Für die übrigen Gewässer gelten die Bestimmungen nach Artikel 41a Abs. 2 (GSchV).  

Rhein 
Da es sich beim Rhein auf diesem Abschnitt um ein Grenzgewässer zu handelt, kann der Gewässer-
raum nicht asymmetrisch festgelegt werden und beschränkt sich auf die Thurgauer Seite. Da die 
tatsächliche Sohlenbreite des Rheins der natürlichen entspricht, ergibt dies für den minimalen Ge-
wässerraum eine Breite des Uferbereichs von 15 m. 

Abbildung 24: Gebiete nach Art. 41a Abs. 1 GSchV (gelb), Gewässerachsen (blau) 
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Der Gewässerraum muss hingegen gemäss Art. 41a Abs. 3 GSchV erhöht werden, soweit dies erfor-
derlich ist zur Gewährleistung: 

a. des Schutzes vor Hochwasser; 
b. des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes; 
c. der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer überwiegender Interessen des 

Natur- und Landschaftsschutzes. 

Der bei der Erarbeitung des behördenverbindlichen Gewässerraums zugrunde gelegte Bericht 
«Raumbedarf grosser Gewässer im Kanton Thurgau ς Rhein» von. Hunziker, Zarn & Partner[3] ist für 
den Gemeinderat schlüssig und wird daher auch für die grundeigentümerverbindliche Ausschei-
dung des Gewässerraums als Grundlage verwendet (siehe 2.3.1). Im Kapitel 4.1 wird die Interes-
senabwägung für die Erhöhung des Gewässerraumes und dem Verlust von Fruchtfolgeflächen be-
handelt.  

Somit entspricht die minimale Breite des Gewässerraums auf dem gesamten Rheinabschnitt 
auf Schlatter Gemeindegebiet der tatsächlichen (= natürlichen) Gerinnesohlenbreite zuzüg-
lich eines 20 m breiten Uferstreifens. 

 

Bäche im Gemeindegebiet 
Für die übrigen Fliessgewässer ergibt sich der minimale Gewässerraum aus den gesetzlichen Vor-
gaben. Er setzt sich zusammen aus dem berechneten Gewässerraum nach Art. 41a Abs.1 und 2 
GSchV sowie allfälligen Zuschlägen nach Art. 41a Abs. 3 GSchV. Die Details zu den Zuschlägen sind 
in der technischen Dokumentation, der Beschreibung der Abschnitte im Kapitel 3.5 und der Inte-
ressenabwägung je Fall im Kapitel 4 ausgeführt. 
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Tabelle 7: Berechneter und minimaler Gewässerraum der Bäche 

Name / Nr. Gewässer-
kataster 

ID-Gewässer-
raumabschnitt 

Gebiet nach Art. 
41a Abs.1 GSchV 

Erhöhungsfaktor 
bei eingeschränkter 
Breitenvariabilität 

Berechneter GWR Minimaler GWR im Ab-
schnitt nach Art. 41a Abs. 3 
GSchV 

Fischweiherbach / 
01.01 

01.01_01 Ja 1 11 m 11 m 

Fischweiherbach / 
01.01 

01.01_03 Ja 1 11 m 
11 m + 5 m entlang der Wei-

heruferlinie 

01.01.01 01.01.01_01 Nein 1 11 m 11 m 

01.01.03 01.01.03_02 Nein 1.5 11 m 11 m 

Mülibach / 01.02 01.02_02 Teilweise 1.5 18,2 m 18.2 m 

Mülibach / 01.02 01.02_04 Nein 1 11 m 15 m 

Mülibach / 01.02 01.02_05 Ja 1 17 m 22.5 m 

Mülibach / 01.02 01.02_06 Ja 1 17 m 22.5 m 

Mülibach / 01.02 01.02_07 Ja 1.5 14 m 22.5 m 

Schlatterbach / 01.02 01.02_08 Nein 2 14 m 15 m 

Dorfbach / 01.02 01.02_09 Nein 2 13 m 13 m 

Dorfbach / 01.02 01.02_10 Nein 2 13 m 13 m 

Schlatterbach / 01.02 01.02_11 Nein 1.5 12 m 12 m 

Schlatterbach / 01.02 01.02_12 Ja 1 12,2 m 22.5 m 

Schlatterbach / 01.02 01.02_13 Ja 1 11 m 11 m + 53.1 m 

01.02.02.01v1 01.02.02.01v1_01 Nein 1 11 m 11 m 

Mülibach / 01.02.03 01.02.03_01 Ja 1 23 m 23 m 

Mülibach / 01.02.03 01.02.03_02 Ja 1 30 m 30 m 

Teligrabe / 01.02.04 01.02.04_02 Nein 2 11 m 11 m 

Teligrabe / 01.02.04 01.02.04_04 Ja 2 11 m 15 m 

Teligrabe / 01.02.04 01.02.04_05 Ja 1 11 m 
11 m + 5 m entlang der Wei-

heruferlinie 

Chömigrabe / 
01.02.05v1 

01.02.05v1_02 Nein 1 11 m 11 m 

Chömigrabe / 
01.02.05v1 

01.02.05v1_04 Ja 1.5 11 m 11 m 
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Name / Nr. Gewässer-
kataster 

ID-Gewässer-
raumabschnitt 

Gebiet nach Art. 
41a Abs.1 GSchV 

Erhöhungsfaktor 
bei eingeschränkter 
Breitenvariabilität 

Berechneter GWR Minimaler GWR im Ab-
schnitt nach Art. 41a Abs. 3 

GSchV 

Chömigrabe / 
01.02.05v1 

01.02.05v1_06 Ja 1 11 m 15 m 

Dietlimosbach / 
01.02.05V1.01 

01.02.05V1.01_02 Ja 1 11 m 15 m 

Chömigrabe / 
01.02.05v1.02 

01.02.05v1.02_01 Ja 1 11 m 15 m 

Telibach / 01.02.05 01.02.05_01 Nein 2 11 m 11 m 

Telibach / 01.02.05 01.02.05_03 Ja 1 11 m 15 m 

Wertbach / 
01.02.05.01 

01.02.05.01_02 Nein 1.5 11 m 11 m 

Wertbach / 
01.02.05.01 

01.02.05.01_04 Keine 1.5 11 m 11 m 

Wertbach / 
01.02.05.01 

01.02.05.01_06 Ja 1 11 m 15 m 

01.02.06 01.02.06_02 Ja 1 11 m 11 m +94.4mm 

Petribach / 01.03 01.03_01 Ja 1 26 m 30 m 

Petribach / 01.03 01.03_02 Ja 2 29 m 30 m 

Petribach / 01.03 01.03_03 Ja 1 17 m 22.5 m 

Petribach / 01.03 01.03_04 Nein 1 13 m 15 m 

Petribach / 01.03 01.03_06 JA  23 m 23 m 

01.03.02 01.03.02_01 Ja 1 11 m 11 m 

Kleewiesbach / 01.04 01.04_01 Ja 1 17 m 17 m 

Kleewiesbach / 01.04 01.04_03 Ja 1 14 m 15 m 

Kleewiesbach / 01.04 01.04_04 Ja 1 11 m 15 m 

Kleewiesbach / 01.05 01.04_05 Ja 1 11 m 
11 m + 5 m entlang der Wei-

heruferlinie 

Schwarzbächli / 
01.04.01 

01.04.01_01 Ja 1 11 m 15 m 

01.04.02 01.04.02_01 Ja 1 11 m 11 m 
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3.3 !ǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŅǳƳŜ 

In diesem Kapitel sind die Gewässerraumabschnitte der Fliessgewässer aufgelistet, welche asym-
metrisch festgelegt wurden, inklusive der Begründung. Der Gewässerraum muss einseitig immer 
min. 5.5 m betragen. Dies Bedeutet, dass nur Gewässerräume mit mehr als 11 m asymmetrisch 
festgelegt werden dürfen. 

3.3.1 !ǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŀǳǎ DǊǸƴŘŜƴ ŘŜǎ bŀǘǳǊπ ǳƴŘ hōƧŜƪǘǎŎƘǳǘȊŜǎ 

 

Abbildung 25: Übersicht einiger betroffener Abschnitte asymmetrische Festlegung Naturschutz; eigen Darstel-
lung 

Abschnitt Rhein 01_02 wurde ab km 0.87 bis km 1.00 asymmetrisch entlang der Parzelle 618 ge-
führt. In diesem Bereich befindet sich ein Naturschutzgebiet nach kantonalem Richtplan sowie ein 
kantonales Waldreservat. Zum Schutz des Naturschutzgebiets und zur Wahrung der klaren Linien-
führung wurde der Gewässerraum auf der Parzellengrenze festgelegt. 

Abschnitt Rhein 01_03 wurde ab km 1.80 bis km 2.82 asymmetrisch entlang des Amphibienlaich-
gebiets von nationaler Bedeutung Nr. TG89 festgelegt. Der Gewässerraum bildet nun die Grenze 
zwischen dem nationalen Amphibienlaichgebiet und dem kantonalen Waldreservat. Die asymmet-
rische Festlegung dient dem Schutz des Amphibienlaichgebiets von nationaler Bedeutung.  

Abschnitt Fischweiherbach 01.01_03 wurde zum Schutz der künstlich errichteten Weiher gemäss 
Vorprüfungsbericht auf 5 m entlang der Aussengrenze der Weiher festgelegt.  

Abschnitt Mülibach 01.02_04 wurde asymmetrisch erweitert. Dies dient dem Schutz des dort hei-
mischen Bibers. 

Abschnitt Schlatterbach 01.02_13 wurde asymmetrisch auf die Parzellengrenze 97 gelegt. Dies 
dient dem Schutz des Naturschutzgebiets nach kantonalem Richtplan, dem dort heimischen Biber 
sowie dem Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung.  

Abschnitt Mülibach 01.02.03_02 wurde zum Schutz des wechselnassen Nebenarms auf die Parzel-
lengrenze der Parzellen 668 bis 1436 gelegt.  



Schlatt TG | Ausscheidung der Gewässerraume, Planungsbericht vom 02.09.2024 (zur Mitwirkung) 49 
 
 

Abschnitt Teligrabe 01.02.04_05 wurde zum Schutz der beiden Weiher auf 5 m ab Ufergrenze 
asymmetrisch festgelegt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Gewässerraumlinien wurden sie, 
wo möglich, an die Strassengrenzen der Parzellen Nr. 1304 und 1306 gelegt. 

Abschnitt Dietlimosbach 01.02.05V1.01_02 wurde zum Schutz des kleinen Weihers auf Parzelle Nr. 
1285 auf 5 m ab Ufergrenze asymmetrisch festgesetzt.  

Abschnitt 01.02.06_02 wurde zum Schutz des Amphibienlaichgebiets von nationaler Bedeutung 
und des Naturschutzgebiets von kantonaler Bedeutung auf die Parzellengrenze Nr. 133 gelegt. 

Abschnitt Petribach 01.03_01 wurde aufgrund von Natur- und Landschaftsschutz nach Art. 41a Abs. 
3 GSchV erweitert. Diese Erweiterung ragt auf der Westseite des Baches in intensiv genutztes Acker-
land, während sich auf der Ostseite ein Naturschutzgebiet und ein Waldreservat befindet. Der Ge-
wässerraum wurde asymmetrisch auf die Ackergrenze verschoben. 

3.3.2 !ǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘŜ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŀǳǎ DǊǸƴŘŜƴ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊŀŎƘǎŜ 

Bei den meisten asymmetrischen Festlegungen handelt es sich um leichte Anpassungen an die Lini-
enführung entlang der Gewässerachse. Fliessgewässer sind einer gewissen Dynamik ausgesetzt. 
Durch die rigide Festlegung des Gewässerraums entlang der Gewässerachse entsteht ein unüber-
sichtliches und für die Bevölkerung nur schwer nachvollziehbares Gewässerraumlinienbild; auch für 
die Landwirtschaft würde dies zu massiv mehr Aufwand bei der Bewirtschaftung führen. Deshalb 
wurden bei den unten aufgeführten Gewässerräumen die Gewässerfliessachsen begradigt, um ei-
nen einheitlichen Gewässerraum zu erhalten, in dem sich das Gewässer bewegen kann. Dabei wur-
den die 5,5 m an keiner Stelle unterschritten. Folgende Gewässer sind davon betroffen: 

 

Abbildung 26:Übersicht einiger Abschnitte mit asymmetrischer Festlegung Gewässerachse; eigen Darstellung 
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3.4 CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ƎǊǳƴŘŜƛƎŜƴǘǸƳŜǊǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜ DŜǿŅǎǎŜǊǊŅǳƳŜΣ ŜȄǘŜǊƴŜ tǊƻƧŜƪǘŜ 

Die Festlegung der grundeigentümerverbindlichen Gewässerräume der folgenden Abschnitte er-
folgt in separaten Verfahren, da diese Abschnitte revitalisiert oder umgelegt werden. Sie werden 
mit den entsprechenden Vermerken und der Vollständigkeit halber in den nächsten Kapiteln auf-
geführt.  

3.4.1 wŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎŜƴ 

Abschnitt 01.02_01 Mülibach wurde revitalisiert  

Abschnitte 01.03_01 und 01.03_02 Petribach werden revitalisiert. 

3.4.2 {ŀƴƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊƭŀƎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ŜƛƴƎŜŘƻƭǘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊǎ 

Im Abschnitt 01.02.05V1_01 gibt es ein Umlegungsprojekt des eingedolten Baches unter die Ge-
meindestrasse, bei welchem der Gewässerraum durch das Projekt festgelegt wird.  
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3.5 CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ƎǊǳƴŘŜƛƎŜƴǘǸƳŜǊǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜ DŜǿŅǎǎŜǊǊŅǳƳŜΣ CƭƛŜǎǎƎŜǿŅǎǎŜǊ 

Im folgenden Kapitel werden alle Abschnitte der Gewässerräume gewürdigt. Die Würdigung basiert 
auf den Angaben in der technischen Dokumentation. Details zu planerischen Entscheidungen wie 
der Erweiterung oder der asymmetrischen Festlegung des Gewässerraums können in der techni-
schen Dokumentation oder in der Interessensabwägung (Kap. 4) eingesehen werden.  

3.5.1 !ōǎŎƘƴƛǘǘŜ лмΥ wƘŜƛƴ 

!ōǎŎƘƴƛǘǘ лмψлмΥ ±ƻƴ YŀƴǘƻƴǎƎǊŜƴȊŜ Ȋǳ ½ǸǊƛŎƘ ōƛǎ 9ƛƴŦƭǳǎǎ tŜǘǊƛōŀŎƘ ƛƴ ŘŜƴ wƘŜƛƴ 

Der hier charakterisierte Gewässerabschnitt des Rheins grenzt an 
Wald, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie an eine Kloster-
zone. Das Ufer ist bis zur Klosterzone durch eine Mauer stark 
strukturiert und wirkt künstlich. Dahinter, wo das Land ansteigt, 
wird das Ufer natürlicher und weniger beeinträchtigt. 

Die GIS-Analyse bestätigt eine natürliche Gerinnesohlenbreite, 
die der tatsächlichen Breite entspricht, was durch historische Do-
kumente und den Bericht über den Raumbedarf grosser Gewäs-
ser im Kanton Thurgau für den Rhein unterstützt wird. In diesen 
Dokumenten wird deutlich, dass sich der Rheinverlauf in den ver-
gangenen 100 Jahren nur minimal verändert hat. 

Es besteht eine mittlere bis geringe Hochwassergefährdung in 
diesem Abschnitt, vorwiegend für die Auwiesen und das Restau-
rant Paradies. Allerdings sind keine Massnahmen zum Hochwas-
serschutz geplant, sodass eine Erhöhung des Gewässerraums als 
nicht notwendig erscheint. 

Der Gewässerraum in diesem Abschnitt bietet einen hohen Wert 
für Natur und Landschaft. Damit die terrestrische Längsverbindung gewährleistet werden kann, 
wird der Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 3 GSchV um 5 m auf insgesamt 20 m erhöht. Trotz in-
tensiver Nutzung des Gewässers durch Schifffahrt, Fischerei und Wassersport ist keine weitere Er-
höhung des Gewässerraums für diese Zwecke notwendig. 

Abschliessend wird der Gewässerraum auf 20 m ab Uferkante festgelegt. 

  

Abbildung 27: Rhein Flussaufwärts 
bei Kantonsgrenze; Abflussmenge 
Q ca. 400 m3/s; eigne Aufnahme 
(04.06.2023 
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!ōǎŎƘƴƛǘǘ лмψлнΥ ±ƻƴ 9ƛƴŦƭǳǎǎ tŜǘǊƛōŀŎƘ ƛƴ ŘŜƴ wƘŜƛƴ ōƛǎ ±ŜǊƭƻōƛƎǎōǳŎƘǘ 

In diesem Abschnitt des Rheins, der durch eine Mischung aus Na-
turschutzgebieten, Landwirtschaftsland und einer Badewiese ge-
prägt ist, zeigt sich die Ufergestaltung als stark beeinflusst. Insbe-
ǎƻƴŘŜǊŜ ƛǎǘ Řŀǎ ¦ŦŜǊ ōƛǎ ȊǳǊ .ŀŘŜǿƛŜǎŜ αtŜǘǊƛǿƛŜǎŜά ŘǳǊŎƘ ƪǸƴǎǘƭƛπ
che Eingriffe wie lockeren Blockwurf und Mauerwerk charakteri-
siert, was natürliche Prozesse dort stark einschränkt. Im Rahmen 
der Renaturierung des Mülibachs (Abschnitt 01.02_01) wurde das 
Ufer stellenweise renaturiert. 

Gemäss der GIS-Analyse entspricht die natürliche Gerinnesohlen-
breite der tatsächlichen Sohlenbreite und historische Dokumente 
bestätigen, dass sich der Flusslauf über die letzten hundert Jahre 
nur minimal verändert hat. Dies unterstreicht die Stabilität des 
Flussbettes und dessen historische Kontinuität. 

Trotz einer gewissen Hochwassergefährdung in der Nähe der Pet-
riwiese sind keine Massnahmen zum Hochwasserschutz geplant, da das Risiko als gering eingestuft 

wird und der Bereich gut durch die bestehenden Strukturen ge-
schützt ist. 

Der Abschnitt wurde hinsichtlich einer potenziellen Revitalisierung 
bewertet, wobei der ermittelte Nutzen als gering eingestuft 
wurde. Daher ist keine Erhöhung des Gewässerraums für Revitali-

sierungszwecke notwendig; das gleiche gilt auch für die Gewässernutzung. 

Interessant ist die ökologische Wertigkeit dieses Rheinabschnitts, der in verschiedenen Schutzge-
bieten und Inventaren liegt, darunter das BLN-Gebiet 1411, der Vernetzungskorridor 601 und das 
Vorranggebiet Landschaft nach kantonalem Richtplan. Zur Stärkung des Natur- und Landschafts-
schutzes wird der Gewässerraum um 5 m erhöht, um die Lebensräume weiter zu stärken und zu 
vernetzen, was insbesondere für den langfristigen Erhalt der Biodiversität von Bedeutung ist. 

Die Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt ist durch bestehende Feldwege gut gewährleistet 
und es sind keine weiteren Massnahmen zur Sicherstellung der Zugänglichkeit erforderlich. Ab-
schliessend wird der Gewässerraum auf 20 m ab Uferkante festgelegt. 

!ōǎŎƘƴƛǘǘ лмψлоΥ ±ƻƴ ±ŜǊƭƻōƛƎǎōǳŎƘǘ ōƛǎ DŜƳŜƛƴŘŜƎǊŜƴȊŜ Ȋǳ 5ƛŜǎǎŜƴƘƻŦŜƴ 

Der Rheinabschnitt beim Schaarenwald zeigt mehrheitlich einen 
natürlichen Zustand, der sich entlang des Uferstreifens bis zur 
Schaarenwies erstreckt. In dieser Zone wird das Ufer von dichtem 
Blockwurf dominiert. Dieser Uferabschnitt gehört zur Staatsforst-
verwaltung des Kantons Schaffhausen und ein Teil des Gebiets 
liegt in einem Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. 

Die natürliche Gerinnesohlenbreite entspricht der tatsächlichen 
Breite und wird durch historische Karten unterstützt, die nur mi-
nimale Veränderungen im Verlauf des letzten Jahrhunderts zei-
gen. Der Bericht über den Raumbedarf grosser Gewässer bestä-
tigt, dass die heutige Breite des Rheins der historischen Breite 
entspricht, was auf eine ungestörte Gewässerentwicklung hin-
deutet. 

Aufgrund des hohen Wertes für den Natur- und Landschafts-
schutz wird der minimale Gewässerraum von 15 m um zusätzliche 
5 m erhöht. Diese Massnahme soll vorwiegend die Lebensräume 
der Ringelnatter und des Laubfrosches stärken sowie die Vernet-
zung wichtiger ökologischer Gebiete verbessern. Zudem wird das 

Abbildung 28: Rhein flussaufwärts 
bei Paradis; Abflussmenge Q ca. 
400 m3/s; eigene Aufnahme 
(04.06.2023) 

Abbildung 29: Rhein flussaufwärts 
bei Verlobungsbucht; Abfluss-
menge Q ca. 400 m3/s; eigene Auf-
nahme (04.06.2023) 
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gesamte Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung innerhalb der Schaarenwies asymmet-
risch in den Gewässerraum aufgenommen. 

In diesem Abschnitt gibt es keine direkte Gewässernutzung, die eine Anpassung des Gewässer-
raums erfordern würde. Die Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt ist über Waldwege und den 
Wasserweg gewährleistet; es sind keine weiteren Massnahmen erforderlich. 

Die abschliessende Festlegung des Gewässerraums auf 20 m ab Uferlinie unterstützt den Schutz 
des natürlichen Zustands und verbessert die ökologische Integrität des Bereichs. 

3.5.2 !ōǎŎƘƴƛǘǘŜ лмΦлмΥ CƛǎŎƘǿŜƛƘŜǊōŀŎƘ Ƴƛǘ {ŜƛǘŜƴŀǊƳŜƴ 

!ōǎŎƘƴƛǘǘ лмΦлмψлмΥ ±ƻƴ wƘŜƛƴ ōƛǎ 9ƴŘŜ CƛǎŎƘǿŜƛƘŜǊ 

Der aufgeführte Gewässerabschnitt durchquert ein Wäldchen 
parallel zu einem Fischweiher, umgeben von dichtem Ufergehölz 
und grossen Brombeerstreifen. Dieser Abschnitt, der in einem 
leicht vertieften Graben verläuft, erweitert sich, während er sich 
dem Rhein nähert und fliesst durch ein Schilfgebiet. Obwohl die 
GIS-Analyse eine natürliche Sohlenbreite von 0,3 m anzeigt, 
wurde bei einer Begehung festgestellt, dass die tatsächliche mitt-
lere Sohlenbreite zwischen 0,7 und 0,9 m liegt, wobei die ausge-
prägte Breitenvariabilität korrekt erfasst wurde. 

Der Bachabschnitt im Bereich «Fischweiher» (MM 220 bis ca. 
355) ist naturnah und ausgeprägt. Er verfügt über eine Sohlen-
breite von ca. 0,8 m. Dieser Abschnitt kann als Vergleich für den 
gesamten Abschnitt herangezogen werden. Historische Karten 
und die Überprüfung des ursprünglichen Verlaufs des Baches, der 
früher stärker mäandrierte, unterstützen die Annahme, dass die 
historische natürliche Sohlenbreite im Bereich von 0,3 bis 0,5 m 
lag. 

Trotz der vorhandenen mittleren Hochwassergefährdung sind 
keine speziellen Massnahmen für den Hochwasserschutz geplant und eine Erhöhung des Gewäs-
serraums wird in diesem Kontext nicht für notwendig gehalten. Auch für Revitalisierungszwecke 
und aus Sicht von Natur und Landschaft ist keine Erhöhung des Gewässerraums erforderlich, trotz 
der Lage im Vorranggebiet Landschaft 103 nach kantonalem Richtplan. Die Zugänglichkeit für den 
Unterhalt ist grösstenteils gesichert, obwohl der Zugang auf der westlichen Seite durch einen Ma-
schendrahtzaun erschwert wird. 

Der Gewässerraum bleibt mit einer Mindestbreite von 11 m festgelegt, ohne Anpassungen an be-
stehenden Linien. 

  

Abbildung 30: Fischweiherbach, in 
Fliessrichtung oberhalb der Wei-
her, eigene Aufnahme 
(16.02.2024) 
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Der beschriebene Gewässerabschnitt fliesst aus dem Wald in den 
Zälgliweiher und ist überwiegend von leichtem Grasbewuchs um-
geben, wobei der Bach selbst in einem kleinen Graben liegt. Die 
GIS-Analyse gibt eine natürliche Sohlenbreite von 0,2 m an, ob-
wohl die tatsächliche mittlere Breite zwischen 0,2 und 0,4 m liegt. 
Die Breitenvariabilität wurde korrekt ausgewiesen. 

Historische Karten und Begehungen zeigen, dass der Bachab-
schnitt schon immer eine natürliche Umgebung hatte, wobei die 
tatsächliche Sohlenbreite auf etwa 0,3 m geschätzt wird, basie-
rend auf aktuellen Beobachtungen und Vergleichen mit einem 
ähnlichen naturnahen Abschnitt im Wald. Die gemäss Art. 41a 
Abs. 1 GSchV berechnete Gewässerraumbreite beträgt 11 m. Eine 
Erhöhung aus Hochwasserschutzgründen ist nicht erforderlich. 
Revitalisierungsmassnahmen werden als nicht notwendig erach-
tet, da der grösste Teil des Gewässers bereits naturnah gestaltet 
ist, insbesondere die künstlich angelegten Weiher. 

Der Abschnitt wird als wertvoll für Natur und Landschaft einge-
stuft, liegt in einem Naturschutzgebiet gemäss Richtplan und 

wird als geschütztes Naturobjekt der Gemeinde anerkannt. Daher wird eine Erweiterung des Ge-
wässerraums um 5 m empfohlen, um die ökologische Funktion der Weiher zu unterstützen. Trotz 
der Anwesenheit von durch den Bach gespeisten Weihern ist keine zusätzliche Erhöhung des Ge-
wässerraums aus Gründen der Gewässernutzung vorgesehen. 

Zugänglichkeitsprüfungen zeigen, dass der Abschnitt gut erreichbar ist und keine zusätzlichen Mas-
snahmen zur Sicherstellung der Zugänglichkeit erforderlich sind. Insgesamt wird der Gewässerraum 
so festgelegt, dass er die ökologische Funktion der Landschaft unterstützt, ohne bestehende Linien 
anzupassen und bestätigt, dass keine weiteren Anlagen oder kulturlandwirtschaftlichen Flächen in-
nerhalb des Gewässerraums betroffen sind. 
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Der beschriebene Gewässerabschnitt durchquert einen dichten 
Schilfbestand und mündet in den Fischweiherbach 01.01. Der Ab-
schnitt ist nahezu gefällefrei und das tatsächliche Gerinne ist un-
ter Brombeeren und Schilf schwer zu erkennen. Laut GIS-Analyse 
beträgt die natürliche Sohlenbreite 0,3 m, jedoch wurde bei der 
Begehung eine Breite von 0,1 bis 0,3 m festgestellt, wobei die 
Breitenvariabilität korrekt als ausgeprägt angezeigt wurde. Für 
die Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite wurde der 
nahe gelegene, naturnahe Bachabschnitt «Fischweiher» als Ver-
gleich herangezogen. Historische Karten von 1885 zeigen den 
Bach an einer ähnlichen Stelle, allerdings verlief der Bach damals 
oberirdisch und mäandrierender, was darauf hinweist, dass er 
eine etwas grössere Breite von etwa 0,2 bis 0,4 m hatte. 

Die Prüfung einer Erhöhung der Gewässerraumbreite im Rahmen 
des Hochwasserschutzes ergab, dass aufgrund der mittleren bis 
leichten Hochwassergefährdung gemäss der Gefahrenkarte für 
die Auwis keine Erhöhung des Gewässerraums notwendig ist. 
Auch aus Sicht der Revitalisierung ist keine Erhöhung erforderlich, 
da der Abschnitt sehr naturnah ist und eine Revitalisierung keinen 

signifikanten Nutzen bringen würde. 

Abbildung 32: Nebenarm Fischwei-
herbach, in Fliessrichtung an der 
Quelle, eigne Aufnahme 
(04.06.2023) 

Abbildung 31: Fischweiherbach, in 
Fliessrichtung mit Weier; eigene 
Aufnahme (16.02.2024) 
























































































































































